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1 Situation und Aufgabenstellung 

Mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 1 „Ehemaliges Sauerstoffwerk“ [24] in 

Peenemünde sollen im bestehenden Baudenkmal des ehemaligen Sauerstoffwerkes neue 

Nutzungen aus Wohnen sowie Ferienwohnungen ermöglicht werden. Die erforderlichen 

Pkw-Stellplätze werden teilweise in einer Tiefgarage und teilweise oberirdisch geplant.  

Die Planzeichnung des Bebauungsplans ist in Anlage 1 ersichtlich.  

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens werden die auf das Plangebiet einwirkenden 

bzw. von den haustechnischen Anlagen im Plangebiet ausgehenden Gewerbelärmimmis-

sionen sowie die Schallimmissionen durch die Tiefgarage und oberirdischen Stellplatzan-

lagen der Wohnnutzungen, einschließlich Ferienwohnungen, sowie die Verkehrslärmim-

missionen mit Hilfe eines digitalen Simulationsmodells rechnerisch ermittelt und anhand 

der zulässigen Immissionsbegrenzungen bewertet.  

Mit einer Ausbreitungsrechnung nach DIN ISO 9613-2 [7] erfolgt eine Ermittlung der Ge-

werbelärmimmissionen im Plangebiet sowie im Umfeld. Die Bewertung der Gewerbelärm-

immissionen erfolgt gemäß der TA Lärm [5] unter Berücksichtigung der relevanten Vorbe-

lastungen. 

Die Beurteilung der Schallimmissionen durch die Tiefgarage und oberirdischen Stellplatz-

anlagen der Wohnnutzungen, einschließlich Ferienwohnungen, erfolgt in Anlehnung an 

die Beurteilungsgrundlage für Gewerbelärm, die TA Lärm, da keine gesonderten Beurtei-

lungsgrundlagen für durch Wohnnutzungen genutzte Stellplatzanlagen existieren. 

Die Verkehrslärmimmissionen der benachbarten Straßen- sowie Schienenverkehrswege 

sind gemäß den Vorgaben der RLS-19 [13] und der Schall 03 [21] zu berechnen. Die Beur-

teilung der rechnerisch ermittelten Verkehrslärmimmissionen erfolgt geschossweise, ge-

trennt für den Tages- und Nachtzeitraum gemäß DIN 18005. Im Falle einer Überschreitung 

der Orientierungswerte sind Lärmschutzmaßnahmen zu untersuchen.  

Des Weiteren sind die Auswirkungen des planbedingten Mehrverkehrs auf die Verkehrs-

lärmsituation im Umfeld zu untersuchen. Dies erfolgt in Anlehnung an die 16. BImSchV.  

Dieser Bericht ersetzt den Bericht F 10374-2 vom 21.11.2024 vollständig, aufgrund ergän-

zender Berechnungen zum Verkehrslärm. 
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2 Bearbeitungsgrundlagen, zitierte Normen und Richtlinien 

Titel Beschreibung / Bemerkung Kat. Datum 

[1] BImSchG  

Bundes-Immissionsschutzge-

setz 

Gesetz zum Schutz vor schädli-

chen Umwelteinwirkungen 

durch Luftverunreinigungen, 

Geräusche, Erschütterungen 

und ähnliche Vorgänge 

G Aktuelle  

Fassung 

[2] DIN 18 005, Teil 1 Schallschutz im Städtebau – 

Grundlagen und Hinweise für 

die Planung 

N Juli 2002 

[3] DIN 18 005, Teil 1, Beiblatt 

1 

Schallschutz im Städtebau – 

Berechnungsverfahren; Schall-

technische Orientierungswerte 

für die städtebauliche Planung 

N Mai 1987 

[4] BauNVO Baunutzungsver-

ordnung 

Baunutzungsverordnung in der 

Fassung der Bekanntmachung 

vom 21. November 2017 (BGBl. 

I S. 3786), die durch Artikel 2 

des Gesetzes vom 14. Juni 

2021 (BGBl. I S. 1802) geändert 

worden ist 

V 01.03.2000 

[5] TA Lärm  

Sechste AVwV  zum Bundes-

Immissionsschutzgesetz, 

technische Anleitung zum 

Schutz gegen Lärm 

Gemeinsames Ministerialblatt 

Nr. 26, herausgegeben vom 

Bundesministerium des Inne-

ren vom 28.09.1998 

VV 26.08.1998,  

zuletzt geän-

dert am 

01.06.2017 

[6] TA Lärm Schreiben des Bundesministeri-

ums für Umwelt, Naturschutz, 

Bau und Reaktorsicherheit – 

Korrektur redaktioneller Fehler 

beim Vollzug der Technischen 

Anleitung zum Schutz gegen 

Lärm – TA Lärm 

VV 07.07.2017 

[7] DIN ISO 9613, Teil 2 Dämpfung des Schalls bei der 

Ausbreitung im Freien, Allge-

meines Berechnungsverfahren; 

Verweis in der TA Lärm auf den 

Entwurf September 1997 

N Ausgabe 

Oktober1999 

(Entwurf 

Sept. 1997) 

[8] DIN 45 680 Messung und Bewertung tief-

frequenter Geräuschimmissio-

nen in der Nachbarschaft 

N März 1997 
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Titel Beschreibung / Bemerkung Kat. Datum 

[9] DIN 45 680, Beiblatt 1 Messung und Bewertung tief-

frequenter Geräuschimmissio-

nen in der Nachbarschaft, Hin-

weise zur Beurteilung bei ge-

werblichen Anlagen 

N März 1997 

[10] DIN 45 681 Bestimmung der Tonhaltigkeit 

von Geräuschen und Ermitt-

lung eines Tonzuschlages für 

die Beurteilung von Geräu-

schimmissionen; Verweis in der 

TA Lärm auf Entwurf Januar 

1992 

N Entwurf No-

vember 

2002, 

Entwurf Ja-

nuar 1992 

[11] DIN 45 681 Bestimmung der Tonhaltigkeit 

von Geräuschen und Ermitt-

lung eines Tonzuschlages für 

die Beurteilung von Geräu-

schimmissionen 

N März 2005 

[12] DIN 45 681, Berichtigung 2 Bestimmung der Tonhaltigkeit 

von Geräuschen und Ermitt-

lung eines Tonzuschlages für 

die Beurteilung von Geräu-

schimmissionen 

N Berichtigun-

gen zu DIN 

45681:2005-

03 August 

2006 

[13] RLS-19  

Richtlinien für den Lärm-

schutz an Straßen 

Eingeführt mit 2. Verordnung 

zur Änderung der 16.BImSchV 

vom 4.11.2020 

RIL Februar 2020 

[14] Aussage Genauigkeiten zum 

Nachweis der Einhaltung der 

Immissionswerte mittels 

Prognose 

Landesumweltamt NRW, ZFL 

5/2001 

RIL 2001 

[15] Parkplatzlärmstudie 

Empfehlungen zur Berech-

nung von Schallemissionen 

aus Parkplätzen, Autohöfen 

und Omnibusbahnhöfen so-

wie von Parkhäusern und 

Tiefgaragen 

Schriftenreihe des Bayerischen 

Landesamtes für Umwelt-

schutz, 6. überarbeitete Auf-

lage 

Lit. 2007 
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Titel Beschreibung / Bemerkung Kat. Datum 

[16] Technischer Bericht zur Un-

tersuchung der Geräusche-

missionen durch Lastkraftwa-

gen auf Betriebsgeländen 

von Frachtzentren, Ausliefe-

rungslagern, Speditionen und 

Verbrauchermärkten sowie 

weiterer typischer Geräusche 

insbesondere von Verbrau-

chermärkten 

Hessisches Landesamt für Um-

welt und Geologie: Schriften-

reihe Umwelt und Geologie 

Lärmschutz in Hessen, Heft 3 

Lit. 2005 

[17] DIN 4109 Schallschutz im Hochbau N Januar 2018 

[18] 16. BImSchV  

16. Verordnung zur Durch-

führung des Bundes-Immissi-

onsschutzgesetzes / Ver-

kehrslärmschutzverordnung 

Bundesgesetzblatt Nr. 27/1990, 

ausgegeben zu Bonn am 20. 

Juni 1990 

V 12.06.1990  

geändert am 

04.11.2020 

[19] 24. BImSchV  

24. Verordnung zur Durch-

führung des Bundes-Immissi-

onsschutzgesetzes / Ver-

kehrswege-Schallschutzmaß-

nahmenverordnung 

Geändert am 23.09.1997 und 

Begründung in Bundesrats-

drucksache 363/96 vom 

02.07.1996 

V 04.02.1997 

[20] VLärmSchR 97  

Richtlinien für den Verkehrs-

lärmschutz an Bundesfern-

straßen in der Baulast des 

Bundes 

Bundesministerium für Verkehr, 

allgemeines Rundschreiben 

Straßenbau Nr. 26/1997, Sach-

gebiet 12.1: Lärmschutz Bonn, 

den 02.06.1997, StB 15 / 

14.80.13-65 / 11 Va 97 

RIL 02.06.1997 

[21] Schall 03 

Richtlinie zur Berechnung der 

Schallimmissionen von Schie-

nenwegen 

Bundesgesetzblatt Jahrgang 

2014 Teil I Nr. 61, ausgegeben 

zu Bonn am 23.12.2014 

RIL in Kraft ge-

treten am 

01.01.2015 

[22] Photo Übersicht Abwasser-

pumpwerk Peenemünde 

(Stand April 2024) 

Zur Verfügung gestellt durch 

den Zweckverband Wasserver-

sorgung und Abwasserbeseiti-

gung - INSEL USEDOM - 

P Eingang: 

23.07.2024 

[23] Auszug aus der Schallimmis-

sionsprognose zum Abwas-

ser-Pumpwerk Peenemünde  

zur Verfügung gestellt durch 

den Zweckverband Wasserver-

sorgung und Abwasserbeseiti-

gung - INSEL USEDOM - 

Lit. 15.08.2018 

[24] Vorhabenbezogener Bebau-

ungsplan Nr. 1 "Ehemaliges 

Sauerstoffwerk" - Vorentwurf 

Gemeinde Peenemünde P Stand: 

23.07.2025 
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Titel Beschreibung / Bemerkung Kat. Datum 

[25] Vorhabenbezogener Bebau-

ungsplan Nr. 2 "Wohnquar-

tier am ehemaligen Sauer-

stoffwerk" - Vorentwurf 

Gemeinde Peenemünde P Stand: 

23.07.2025 

[26] Masterplan (Freiflächenge-

staltungsplan, Gesamtge-

lände) zum Bauvorhaben 

Sauerstoffwerk Peenemünde 

mit Neubauten 

Terraplan Grundstücksentwick-

lungsgesellschaft mbH; Grün-

planung Oehm & Herlan 

P Stand: 

09.08.2024 

[27] Planunterlagen zu den Plan-

gebieten der vorhabenbezo-

genen Bebauungspläne Nr. 1 

und Nr. 2 

zur Verfügung gestellt durch 

den Auftraggeber 

P bis 

15.08.2024 

[28] Nutzungsangaben zu den 

Plangebieten der vorhaben-

bezogenen Bebauungspläne 

Nr. 1 und Nr. 2 

zur Verfügung gestellt durch 

den Auftraggeber 

P bis 

24.09.2024 

[29] Schalltechnische Untersu-

chung zum vorhabenbezoge-

nen Bebauungsplan Nr. 2 

"Wohnquartier am ehemali-

gen Sauerstoffwerk" in 

Peenemünde 

Bericht F 10374-3 

Peutz Consult GmbH 

P 02.10.2024 

[30] Verkehrsuntersuchung 

Peenemünde vom 12.06.2025 

Schlothauer & Wauer 

(zur Verfügung gestellt durch 

den Auftraggeber) 

P 17.05.2025 

[31] Hintergrundgrafiken CC BY-SA 2.0 

https://www.openstreet-

map.org/copyright. 

P August 2025  

[32] Digitale Orthophotos (DOP), 

Geländedaten (DGM1),  

Gebäudedaten (LoD2) 

©GeoBasis-DE/MV/CC BY 4.0 

(Quelle verändert) 

P Datenbezug 

August 2024 

 

Kategorien: 

G:  Gesetz  N:  Norm 

V:  Verordnung  RIL:  Richtlinie 

VV:  Verwaltungsvorschrift  Lit:  Buch, Aufsatz, Berichtigung 

RdErl.:  Runderlass  P:  Planunterlagen / Betriebsangaben 
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3 Örtliche Gegebenheiten und Nutzungsansätze 

Das Plangebiet des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 1 [24] befindet sich im östli-

chen Teil der Ortslage Peenemünde, auf der südöstlichen Seite der Hauptstraße und wird 

im Nordosten und Südosten von der Lindenstraße begrenzt. Im Südwesten grenzt beste-

hende Wohnbebauung an das Plangebiet an. Auch im Nordwesten und Nordosten befin-

det sich beidseits der Hauptstraße bestehende Wohnbebauung. Nördlich der vorhandenen 

Wohnbebauung befindet sich die Bahnstrecke 6774 der Usedomer Bäder Bahn. Im Osten 

schließen sich jenseits der Lindenstraße Wiesen und Waldflächen an. Südöstlich grenzt auf 

der anderen Seite der Lindenstraße das Plangebiet des ebenfalls in Aufstellung befindli-

chen, vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 2 "Wohnquartier am ehemaligen Sauer-

stoffwerk" [25] an, mit dem flankierend zum Bebauungsplan Nr. 1 benachbarte Wohnbe-

bauung geplant wird. Zum Bebauungsplan Nr. 2 erfolgt mit unserem Bericht Nr. F 10374-

3.1 [29] eine separate schalltechnische Untersuchung. 

Die Planzeichnung des Bebauungsplans Nr. 1 ist in Anlage 1 dargestellt und der Master-

plan [26] zu den beiden vorhabenbezogenen Bebauungsplänen Nr. 1 und Nr. 2 ist in An-

lage 2 ersichtlich. Lagepläne des digitalen Simulationsmodells mit Emissionsquellen und 

Immissionsorten sind in Anlage 3 und Anlage 5 dargestellt.  

Mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 1 werden in dem fünfgeschossigen Bau-

denkmal des ehemaligen Sauerstoffwerks insgesamt ca. 116 Wohnungen und Ferienwoh-

nungen geplant, wobei die Zuordnung der Nutzungseinheiten bzw. der Anteil der Ferien-

wohnungen noch nicht feststeht. Auf dem Gebäude des ehemaligen Sauerstoffwerks wer-

den haustechnische Anlagen vorgesehen, zu denen noch keine genaueren Angaben be-

kannt sind. Schallimmissionen, die durch haustechnische Anlagen entstehen, werden als 

Gewerbelärm beurteilt. 

Im südwestlichen Teil des Plangebiets werden drei Garagengebäude für Fahrradstellplätze 

mit einem Technikraum und darunter eine Tiefgarage mit offener Rampe und 52 Pkw-

Stellplätzen geplant. Zudem werden an der Lindenstraße, teils im Plangebiet des Bebau-

ungsplans Nr. 1 und teils im Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 2, insgesamt 84 oberirdi-

sche Pkw-Stellplätze vorgesehen, die den Nutzungen in beiden Plangebieten gemeinsam 

dienen. Als Zuwegung der Pkw-Stellplätze im Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 2 wird 

eine private Verkehrsfläche geplant, die an der östlichen Ecke des Plangebiets des Bebau-

ungsplans Nr. 1 an die Lindenstraße angeschlossen wird.  

Die im Plangebiet vorgesehenen Wohnungen und Ferienwohnungen werden mit dem 

Schutzanspruch eines allgemeinen Wohngebiets berücksichtigt, ebenso die im Umfeld be-

stehende und geplante Wohnbebauung. Für das ca. 130 m südöstlich der östlichen Ecke 

des Plangebiets, an der Feldstraße, befindliche Gebäude der Gemeindeverwaltung wird, 

der Nutzung entsprechend, der Schutzanspruch eines Mischgebiets zugrunde gelegt. 

Im direkten Umfeld des Plangebiets befindet sich im Nordwesten, auf der gegenüberlie-

genden Seite der Hauptstraße, das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Peenemünde, in 

dem zwei Fahrzeuge untergebracht sind, davon ein großes Einsatzfahrzeug und ein Trans-

porter.  

Die durch die Feuerwehr entstehenden Schallimmissionen werden unter dem Aspekt der 

städtebaulichen Verträglichkeit als hinzunehmen bewertet. Zwar können bei einem 
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Feuerwehreinsatz, insbesondere im Nachtzeitraum, die Immissionsrichtwerte der TA Lärm 

[5] an Immissionsorten im Plangebiet überschritten werden. Eine solche Überschreitung 

der Immissionsrichtwerte ist jedoch gemäß Ziff. 7.1 der TA Lärm zulässig, soweit es in Not-

situationen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung erforder-

lich ist. 

Im vorliegenden Fall befindet sich an der Hauptstraße, direkt benachbart zur Feuerwehr, 

bereits bestehende Wohnbebauung, weshalb dort ebenfalls von einer Verträglichkeit aus-

zugehen ist. Es ist anzunehmen, dass in einer kleinen Gemeinde wie Peenemünde, vergli-

chen mit größeren Städten, relativ wenige Feuerwehreinsätze pro Jahr vorkommen, wes-

halb auch dadurch bedingte Überschreitungen der Immissionsrichtwerte der TA Lärm re-

lativ selten auftreten. 

Zudem ist zu berücksichtigen, dass gemäß aktueller Rechtsprechung des OVG Münster 

vom 29.09.2019 10 A 1114/17 und des BVerwG vom 29.03.2022 - 4 C 6.20 ein Feuerwehr-

gerätehaus als Anlage für Verwaltungen im Sinne von § 4 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO im allge-

meinen Wohngebiet gebietsverträglich ist, sofern es nach Größe und Ausstattung maß-

geblich auch dem effektiven Brandschutz in der näheren Umgebung dient. 

Im direkten Umfeld des Plangebiets befindet sich darüber hinaus, auf der gegenüberlie-

genden Seite der Hauptstraße, das Abwasser-Hauptpumpwerk Peenemünde. Zudem wird 

mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 2 zur Energieversorgung der geplanten 

Wohnbebauung eine Heizzentrale geplant, die direkt zum Plangebiet des vorhabenbezo-

genen Bebauungsplans Nr. 1 benachbart ist.  

In der weiteren Umgebung des Plangebiets befinden sich zudem im Norden, ca. 1,7 km 

entfernt, eine Moto-Cross-Bahn und eine Kartbahn sowie im Westen, ca. 0,9 km entfernt, 

eine Abfallumschlaganlage im Hafen. Die Schallimmissionen durch das Abwasser-Pump-

werk, die Heizzentrale, die Moto-Cross-Bahn, die Kartbahn und die Abfallumschlaganlage 

werden als Gewerbelärm-Vorbelastung berücksichtigt. Weitere Erläuterungen dazu finden 

sich in Kapitel 4.1.2. 

Nachfolgend werden die berücksichtigten Nutzungsansätze für die haustechnischen Anla-

gen sowie für die Tiefgarage und die oberirdischen Stellplätze der Wohnnutzungen, ein-

schließlich Ferienwohnungen, beschrieben. 

Auf dem Dach des ehemaligen Sauerstoffwerks werden haustechnische Anlagen ange-

nommen, die exemplarisch durch vier Flächenschallquellen im 24-Stunden-Dauerbetrieb 

berücksichtigt werden. Für jede dieser vier Flächenschallquellen wird jeweils ein Schallleis-

tungspegel von LWA = 70 dB(A) angesetzt. 

Wie oben beschrieben, werden zu den Wohnnutzungen in der Tiefgarage 52 Pkw-Stell-

plätze und oberirdisch insgesamt 84 Pkw-Stellplätze geplant. Zu den Parkvorgängen der 

Wohnnutzungen wird die Anzahl der Pkw-Bewegungen gemäß der Parkplatzlärmstudie 

[15] auf Basis der Stellplatzanzahlen angesetzt.  

Nach Tabelle 33 der Parkplatzlärmstudie ergeben sich an Wohnanlagen in Tiefgaragen im 

Tageszeitraum 2,4 Pkw-Bewegungen, im Nachtzeitraum 0,16 Pkw-Bewegungen und in der 

lautesten Nachtstunde 0,09 Pkw-Bewegungen je Pkw-Stellplatz. In den schalltechnischen 

Berechnungen werden in der Tiefgarage daher tags 125 und in der lautesten Nachtstunde 

5 Pkw-Bewegungen angesetzt.  
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Auf oberirdischen Parkplätzen an Wohnanlagen ergeben sich nach Tabelle 33 der Park-

platzlärmstudie im Tageszeitraum 6,4 Pkw-Bewegungen, im Nachtzeitraum 0,4 Pkw-Bewe-

gungen und in der lautesten Nachtstunde 0,15 Pkw-Bewegungen je Pkw-Stellplatz. Daher 

werden hier für 84 oberirdische Pkw-Stellplätze tags 538 und in der lautesten Nachtstunde 

13 Pkw-Bewegungen angesetzt.  

Da die oberirdischen Stellplätze den Wohnnutzungen der beiden vorhabenbezogenen Be-

bauungspläne Nr. 1 und Nr. 2 gemeinsam dienen, erfolgt eine gemeinsame Beurteilung 

der gesamten Stellplatzanlagen.  

Gemäß den Angaben des Auftraggebers wird davon ausgegangen, dass die Stellplätze zu-

meist den jeweils nächstgelegenen Nutzungen innerhalb desselben Plangebiets zugeord-

net werden. Insbesondere sollen im Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 2 die Stellplätze 

auf der südwestlichen Seite der Zuwegung überwiegend den dort geplanten Wohngebäu-

den zugeordnet werden. 
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4 Beurteilungsgrundlagen  

4.1 Gewerbelärm gemäß TA Lärm  

4.1.1 Immissionsrichtwerte der TA Lärm  

Gemäß den Anforderungen der TA Lärm [5] soll die Gesamtbelastung aus den Geräuschen 

von gewerblichen Anlagen (Vorbelastung zzgl. Zusatzbelastung) am maßgeblichen Immis-

sionsort die Immissionsrichtwerte nicht überschreiten. Der maßgebliche Immissionsort 

liegt 0,5 m außerhalb vor der Mitte des geöffneten Fensters des vom Geräusch am stärks-

ten betroffenen schutzbedürftigen Raumes. Daher sind passive Lärmschutzmaßnahmen 

(z.B. Ertüchtigung der Fenster) hier nicht zu berücksichtigen. 

Die gebietsabhängigen Immissionsrichtwerte für Immissionsorte außerhalb von Gebäuden 

(Nummer 6.1 der TA Lärm) sind in der nachfolgenden Tabelle 4.1 aufgeführt. 

 

Tabelle 4.1:  Immissionsrichtwerte der TA Lärm 

Gebietsausweisung 
Immissionsrichtwert [dB(A)] 

Tag Nacht 

Kurgebiete, Krankenhäuser und Pflegeanstalten 45 35 

Reine Wohngebiete (WR) 50 35 

Allgemeine Wohngebiete und Kleinsiedungsgebiete 

(WA) 
55 40 

Kerngebiete, Dorfgebiete und Mischgebiete (MI) 60 45 

Urbane Gebiete (MU) 63 45 

Gewerbegebiete (GE) 65 50 

Industriegebiete (GI) 70 70 

 

4.1.2 Vorbelastung und angestrebter anteiliger Immissionsrichtwert 

Die Anforderungen der TA Lärm beziehen sich auf die Summe aller Immissionen, d.h. auch 

der Gewerbelärm von Nachbarbetrieben ist zu berücksichtigen. Gemäß Nummer 3.2.1, Ab-

satz 2, der TA Lärm gilt:  

„Die Genehmigung für die zu beurteilende Anlage darf auch bei einer 

Überschreitung der Immissionsrichtwerte aufgrund der Vorbelastung 

aus Gründen des Lärmschutzes nicht versagt werden, wenn der von der 

Anlage verursachte Immissionsbeitrag im Hinblick auf den Gesetzes-

zweck als nicht relevant anzusehen ist. Das ist in der Regel der Fall, wenn 
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die von der zu beurteilenden Anlage ausgehende Zusatzbelastung die 

Immissionsrichtwerte nach Nummer 6 am maßgeblichen Immissionsort 

um mindestens 6 dB(A) unterschreitet.“ 

Wie in Kapitel 3 beschrieben, werden die Schallimmissionen durch das Abwasser-Pump-

werk, die geplante Heizzentrale, die Moto-Cross-Bahn, die Kartbahn und die Abfallum-

schlaganlage als Vorbelastung berücksichtigt.  

Für das Abwasser-Pumpwerk und die geplante Heizzentrale wird jeweils ein 24-Studenbe-

trieb angesetzt, weshalb die entsprechende Vorbelastung tags und nachts vorliegt. Da die 

Moto-Cross-Bahn, die Kartbahn und die Abfallumschlaganlage jeweils nur im Tageszeit-

raum betrieben werden, besteht eine Vorbelastung durch diese Nutzungen nur am Tag, 

jedoch nicht in der Nacht. Aufgrund der relativ großen Abstände und da zwischen der 

Moto-Cross-Bahn, der Kartbahn sowie der Abfallumschlaganlage und dem Plangebiet je-

weils Wohnbebauung mit dem Schutzanspruch eines allgemeinen Wohngebiets besteht, 

wird davon ausgegangen, dass die nur tags gegebene Vorbelastung durch diese Nutzun-

gen innerhalb des Plangebiets den Immissionsrichtwert der TA Lärm für allgemeine Wohn-

gebiete von tags 55 dB(A) unterschreitet. 

Die Vorbelastung durch das Abwasser-Pumpwerk und die geplante Heizzentrale wird rech-

nerisch berücksichtigt.  

Anstelle einer Bestimmung der nur tags gegebenen Vorbelastung der Moto-Cross-Bahn, 

der Kartbahn und der Abfallumschlaganlage wird in der vorliegenden Untersuchung auf 

eine Unterschreitung der Immissionsrichtwerte der TA Lärm um mindestens 6 dB(A) abge-

stellt. Dazu werden für die schutzbedürftigen Nutzungen am Tag "anteilige Immissions-

richtwerte" angesetzt, die im Vergleich zu den Immissionsrichtwerten der TA Lärm um 

6 dB(A) gemindert sind. In der Nacht werden die Immissionsrichtwerte der TA Lärm ange-

setzt, da nachts alle relevanten Gewerbelärmimmissionen berechnet werden. 

Es ist davon auszugehen, dass Immissionen von anderen gewerblichen Nutzungen in der 

Umgebung aufgrund von Abschirmungen und Abständen im Plangebiet nicht relevant 

sind. 

4.1.3 Geräuschspitzen 

Einzelne Impulsspitzen dürfen den Immissionsrichtwert zum Zeitraum des Tages um nicht 

mehr als 30 dB und zum Zeitraum der Nacht um nicht mehr als 20 dB überschreiten. 
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4.1.4 Ruhezeiten 

In Kur- und Wohngebieten ist während der Ruhezeiten ein Zuschlag von 6 dB zu den be-

rechneten Schallimmissionen zuzurechnen. Die Ruhezeiten mit erhöhter Empfindlichkeit 

sind wie folgt definiert: 

an Werktagen:  06.00 bis 07.00 Uhr 

 20.00 bis 22.00 Uhr 

an Sonn- und Feiertagen: 06.00 bis 09.00 Uhr 

 13.00 bis 15.00 Uhr 

 20.00 bis 22.00 Uhr 

In den übrigen Gebieten sind keine Zuschläge für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit 

zu berücksichtigen. 

 

Unter Nummer 6.5 der TA Lärm vom Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5) [5] heißt es: 

(Zitat Anfang) 

Für folgende Zeiten ist in Gebieten nach Nummer 6.1 Buchstaben d bis 

f bei der Ermittlung des Beurteilungspegels die erhöhte Störwirkung von 

Geräuschen durch einen Zuschlag zu berücksichtigen: 

(Zitat Ende) 

Hier handelt es sich gemäß einem Schreiben des Bundesministeriums für Umwelt, Natur-

schutz, Bau und Reaktorsicherheit [6] um einen redaktionellen Fehler. Gemeint sind hier 

die Buchstaben e bis g gemäß Nummer 6.1 der TA Lärm [5]. 

4.2 Stellplatzanlagen der Wohnnutzungen in Anlehnung an die TA Lärm 

Für rein dem Wohnen zuzurechnende Tiefgaragen und Stellplätze gibt es keine rechtsver-

bindlichen Grundlagen zur Bewertung der Schallimmissionen, da diese im eigentlichen 

Sinne keine gewerbliche Nutzung darstellen.  

Zwar gelten Ferienwohnungen gemäß § 13a BauNVO [4] als nicht störendes Gewerbe, das 

beispielsweise in allgemeinen Wohngebieten als Ausnahme zugelassen werden kann, je-

doch werden Ferienwohnungen ebenso zum Wohnen genutzt wie andere Wohnungen, 

lediglich mit häufigem Wechsel der nutzenden Personen. In schalltechnischer Hinsicht ist 

kein Unterschied erkennbar, der für die durch Ferienwohnungen entstehenden Geräusche 

eine andere Beurteilung begründen würde als für die Geräusche durch dauerhaft genutzte 

Wohnungen. Insbesondere in Bezug auf die Stellplatzanlagen als immissionsrelevante 

Schallquellen ist die gleiche Frequentierung und die gleiche Fahrzeugart (Pkw) anzusetzen, 

weshalb es sich um gleichartige Geräusche handelt. Daher werden in dieser Untersuchung 

die Ferienwohnungen bezogen auf die Schallimmissionen der Tiefgarage und oberirdi-

schen Stellplatzanlagen als Wohnnutzungen betrachtet. 
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Stellplätze und Garagen für Wohnnutzungen sind nach Baunutzungsverordnung auf Pri-

vatgrundstücken grundsätzlich zulässig [4]. Im Zuge eines Genehmigungs- / Planungsver-

fahrens erfolgt eine Bewertung, ob durch die Nutzung schädliche Umweltauswirkungen zu 

erwarten sind. Für eine solche Beurteilung werden hier ersatzweise die (strengen) Regula-

rien der TA Lärm herangezogen, um eine Bewertung der Schallimmissionen an der eigenen 

sowie der Nachbarbebauung durchführen zu können.  

Die Beurteilung in Anlehnung an die TA Lärm erfolgt ausschließlich für schutzbedürftige 

Nutzungen im Umfeld der zugeordneten Wohnnutzungen. An den Wohnnutzungen, deren 

Tiefgarage und Stellplätze betrachtet werden, erfolgt informativ eine Ermittlung der ent-

stehenden Beurteilungspegel.  

Bei der Berechnung der von Tiefgaragen und Stellplatzanlagen verursachten Geräu-

schimmissionen, die ausschließlich einer Wohnnutzung zuzuordnen sind, ist keine Vorbe-

lastung zu berücksichtigen. 

Zwar sind Tiefgaragen und Stellplatzanlagen nicht als gewerbliche Anlage im Sinne der TA 

Lärm zu betrachten, jedoch ist grundsätzlich eine Beschränkung unvermeidbarer schädli-

cher Umwelteinwirkungen durch Geräusche auf ein Mindestmaß nach dem Stand der Tech-

nik anzustreben.  

Weiter ist zu beachten, dass nach dem Beschluss des Verwaltungsgerichtshofes Baden-

Württemberg vom 20.07.1995, Az 3 S 3538/94 Maximalpegel bei der Beurteilung von Im-

missionen durch Stellplatzanlagen von Wohnanlagen nicht zu berücksichtigen sind. 

4.3 Verkehrslärm gemäß DIN 18005 

Grundlage für die Beurteilung von Schallimmissionen im Städtebau ist die DIN 18005 [2]. 

Die anzustrebenden schalltechnischen Orientierungswerte sind in der DIN 18005 "Schall-

schutz im Städtebau", Beiblatt 1 [3] aufgeführt. Dabei ist die Einhaltung folgender schall-

technischer Orientierungswerte, bezogen auf Verkehrslärm bzw. Industrie-, Gewerbe- und 

Freizeitlärm sowie Geräusche von vergleichbaren öffentlichen Anlagen anzustreben: 

Die unten dargestellten Orientierungswerte gelten für Straßen-, Schienen- und Schiffsver-

kehr. Abweichend davon schlägt die WHO für den Fluglärm zur Vermeidung gesundheitli-

cher Risiken deutlich niedrigere Schutzziele vor.  

Für Krankenhäuser, Bildungseinrichtungen, Kurgebiete oder Pflegeanstalten ist ein hohes 

Schutzniveau anzustreben. 
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Tabelle 4.2:  Schalltechnische Orientierungswerte nach DIN 18005, Beiblatt 1, für den Be-

urteilungspegel Lr 

Baugebiet 

Verkehrslärm 

Industrie-, Gewerbe- 

und Freizeitlärm so-

wie Geräusche von  

vergleichbaren  

öffentlichen Anlagen 

Lr [dB(A)] Lr [dB(A)] 

tags nachts tags nachts 

Reine Wohngebiete (WR) 50 40 50 35 

Allgemeine Wohngebiete (WA) 55 45 55 40 

Kleinsiedlungsgebiete (WS),  

Wochenendhausgebiete, Ferienhaus-

gebiete, Campingplatzgebiete 

55 45 55 40 

Friedhöfe, Kleingartenanlagen,  

Parkanlagen 
55 55 55 55 

Besondere Wohngebiete (WB) 60 45 60 40 

Dorfgebiete (MD),  

Dörfliche Wohngebiete (MDW) 
60 50 60 45 

Mischgebiete (MI),  

Urbane Gebiete (MU) 
60 50 60 45 

Kerngebiete (MK) 63 53 60 45 

Gewerbegebiete (GE) 65 55 65 50 

Sonstige Sondergebiete (SO) 45 bis 65 35 bis 65 45 bis 65 35 bis 65 

 

Für Industriegebiete kann kein Orientierungswert angegeben werden. 

In Beiblatt 1 zu DIN 18005 heißt es zu der Problematik der Überschreitung der schalltech-

nischen Orientierungswerte: 

„In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, 

bestehenden Verkehrswegen und Gemengelagen, lassen sich die Orien-

tierungswerte oft nicht einhalten. Wo im Rahmen einer Abwägung mit 

plausibler Begründung von den Orientierungswerten abgewichen wer-

den soll, sollte möglichst ein Ausgleich durch andere geeignete Maßnah-

men (z.B. geeignete Gebäudeanordnung und Grundrissgestaltung, bau-

liche Schallschutzmaßnahmen, insbesondere für Schlafräume) vorgese-

hen und planungsrechtlich abgesichert werden.“ 
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4.4 Verkehrslärmerhöhung im Umfeld in Anlehnung an die 16. BImSchV 

Die Ermittlung der Verkehrslärmerhöhung im Umfeld der Plangebiete durch die zusätzli-

chen Ziel- und Quellverkehre der Plangebiete erfolgt durch einen Vergleich vom Prognose-

Ohne-Fall mit dem Prognose-Mit-Fall. Die Beurteilung der Erhöhung erfolgt in Anlehnung 

an die 16. BImSchV beziehungsweise in Hinblick auf eine mögliche Gesundheitsgefahr.  

Es wird hier der Mehrverkehr beider Plangebiete berücksichtigt, da parallel zum Bebau-

ungsplan 1 "Ehemaliges Sauerstoffwerk" der Bebauungsplan Nr. 2 "Wohnquartier am ehe-

maligen Sauerstoffwerk" aufgestellt wird. Um auf der sicheren Seite zu rechnen, werden 

die Mehrverkehre beider Bebauungspläne gemeinsam betrachtet.  

Rechtsgrundlage der Lärmvorsorge bei dem Bau oder der wesentlichen Änderung öffent-

licher Straßen- und Schienenwege ist das Bundes-Immissionsschutzgesetz – BImSchG [1]. 

Nach § 41 (1) des BImSchG ist „Bei dem Bau oder der wesentlichen Änderung öffentlicher 

Straßen sowie von Schienenwegen  ... sicherzustellen, dass durch diese keine schädlichen 

Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche hervorgerufen werden können, die nach dem 

Stand der Technik vermeidbar sind“. Das gilt nach § 41 (2) BImSchG jedoch nicht, „soweit 

die Kosten der Schutzmaßnahme außer Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck stehen 

würden“. 

Die gemäß § 43 BImSchG erlassene Rechtsverordnung, Verkehrslärmschutzverordnung 

(16. BImSchV) [18] legt den Anwendungsbereich, die Immissionsgrenzwerte in Abhängig-

keit vom Grad der Schutzbedürftigkeit sowie das Verfahren zur Berechnung des Beurtei-

lungspegels fest.  

Im § 1 der 16. BImSchV, Anwendungsbereich, heißt es hierzu (Zitat): 

(1) Die Verordnung gilt für den Bau oder die wesentliche Änderung von öf-

fentlichen Straßen sowie von Schienenwegen der Eisenbahnen und Stra-

ßenbahnen (Straßen und Schienenwege).  

(2) Die Änderung ist wesentlich, wenn 

1. eine Straße um einen oder mehrere durchgehende Fahrstreifen für 

den Kraftfahrzeugverkehr oder ein Schienenweg um ein oder mehrere 

durchgehende Gleise baulich erweitert wird oder  

2. durch einen erheblichen baulichen Eingriff der Beurteilungspegel des 

von dem zu ändernden Verkehrsweg ausgehenden Verkehrslärms um 

mindestens 3 Dezibel (A) oder auf mindestens 70 Dezibel (A) am 

Tage oder mindestens 60 Dezibel (A) in der Nacht erhöht wird. 

Eine Änderung ist auch wesentlich, wenn der Beurteilungspegel des von dem 

zu ändernden Verkehrsweg ausgehenden Verkehrslärms von mindestens 70 

Dezibel (A) am Tage oder 60 Dezibel (A) in der Nacht durch einen erhebli-

chen baulichen Eingriff erhöht wird; dies gilt nicht in Gewerbegebieten. 

Die einzuhaltenden Immissionsgrenzwerte gemäß der 16. BImSchV sind in der nachfolgen-

den Tabelle 4.3 dargestellt. 

 



 

 

F 10374-2.1 

14.08.2025 

             
 

 

Seite 19 von 41 

Tabelle 4.3:  Immissionsgrenzwerte nach 16. BImSchV 

Gebietsausweisung Kürzel 

Immissionsgrenzwert 

[dB(A)] 

Tag Nacht 

Krankenhäuser, Schulen, Kurheime und Alten-

heime 
SOS 57 47 

Reine Wohngebiete und allgemeine Wohngebiete,  

Kleinsiedlungsgebiete 
W 59 49 

Kerngebiete, Dorfgebiete, Mischgebiete* und  

Urbane Gebiete 
M 64 54 

Gewerbegebiete G 69 59 

* Bebauungen im Außenbereich werden wie Mischgebiete betrachtet (vgl. § 2 der 16. BIm-

SchV) 

 

Gemäß § 41 BImSchG [1] hat aktiver Schallschutz Vorrang vor dem passiven Schallschutz. 

Dabei ist zu beachten, dass die hierfür erforderlichen Aufwendungen in einem vertretbaren 

Verhältnis zum angestrebten Schutzzweck stehen.  

Kann eine bauliche Nutzung mit aktivem Schallschutz nicht oder nicht ausreichend ge-

schützt werden, besteht nach § 42 BImSchG [1] ein Anspruch auf Entschädigung für Schall-

schutzmaßnahmen an den betroffenen baulichen Anlagen in Höhe der erbrachten not-

wendigen Aufwendungen (passiver Schallschutz) dem Grunde nach. Hierzu legt die „Vier-

undzwanzigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

(Verkehrswege-Schallschutzmaßnahmenverordnung - 24. BImSchV [19])“ in Verbindung 

mit der VLärmSchR 97 [20] die Art und den Umfang der notwendigen Schallschutzmaß-

nahmen für schutzbedürftige Räume in baulichen Anlagen fest. 

Die in dieser schalltechnischen Untersuchung durchgeführten Berechnungen dienen nicht 

der Ermittlung von Ansprüchen, sondern erfolgen in Anlehnung an die 16. BImSchV. Die 

16. BImSchV ist nur hilfsweise verwendet worden, um Pegelveränderungen darzustellen.  
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5 Ermittlung und Beurteilung der Gewerbelärmimmissionen 

5.1 Methodik 

Die Ermittlung der Schallimmissionen aus Gewerbelärm erfolgt rechnerisch auf Grundlage 

der zur Verfügung gestellten Planunterlagen und Nutzungsangaben [22], [23], [24], [25], 

[26], [27], [28], [29] und der in Kapitel 3 beschriebenen Nutzungsansätze sowie von Litera-

turdaten und Erfahrungswerten mit einem im Datenanhang näher beschriebenen, digitalen 

Simulationsmodell im Rechenprogramm SoundPLAN Version 9.0. In diesem Simulations-

modell werden die immissionsrelevanten Geräuschquellen in Form von Ersatzpunkt- und 

Ersatzflächenschallquellen, deren Lage im Lageplan der Anlage 3 dargestellt ist, berück-

sichtigt. 

Ausgehend von diesen Emissionsgrößen erfolgt auf Grundlage der Rechenvorschriften der 

DIN ISO 9613-2 [7] die Bestimmung der im Bereich des Plangebiets und des Umfelds vor-

liegenden Schallimmissionen an schutzbedürftigen Nutzungen. 

Zur Bestimmung der meteorologischen Dämpfung Cmet nach DIN ISO 9613-2 wurde der 

Meteorologiefaktor, auf der sicheren Seite liegend, mit C0 = 0 dB angesetzt. 

Die hier dargestellten Berechnungsergebnisse basieren auf einer Schallausbreitungsrech-

nung auf Grundlage des 5-Sekunden-Taktmaximalpegels LAFTeq. Die Impulshaltigkeit der 

Geräusche ist damit berücksichtigt. 

5.2 Schallemissionsgrößen  

5.2.1 Haustechnische Anlagen 

Auf dem Technikraum über der Tiefgarage sowie auf dem Dach des ehemaligen Sauer-

stoffwerks werden haustechnische Anlagen angenommen. Diese werden exemplarisch 

durch eine Flächenschallquelle auf dem Technikraum über der Tiefgarage und vier Flä-

chenschallquellen auf dem Dach des ehemaligen Sauerstoffwerks, jeweils im 24-Stunden-

Dauerbetrieb berücksichtigt.  

Für die Flächenschallquelle auf dem Technikraum über der Tiefgarage werden Schallleis-

tungspegel von LWA = 85 dB(A) tags und LWA = 79 dB(A) nachts angesetzt. 

Für jede der vier Flächenschallquellen auf dem Dach des ehemaligen Sauerstoffwerks wer-

den Schallleistungspegel von LWA = 76 dB(A) tags und LWA = 70 dB(A) nachts angesetzt. 

Diese Schallleistungspegel stellen für haustechnische Anlagen eine eher geringe Emission 

dar. 

Die Flächenschallquellen für die haustechnischen Anlagen werden jeweils in 0,7 m über 

dem Dach modelliert. 

Bei der Planung haustechnischer Anlagen ist deren Lage auf Dächern oder an Fassaden 

und die damit verbundenen Abstände zu Immissionsorten von entscheidender Bedeutung. 

Zur Einhaltung der Vorgaben der TA Lärm ist an haustechnischen Anlagen objektbezogen 

zu prüfen, ob ggf. der Einbau von Schalldämpfern, reduzierte Nachtbetriebsweisen, 
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Einhausungen bzw. Abschirmungen oder andere geeignete Lärmschutzmaßnahmen um-

zusetzen sind. Bei der in der vorliegenden Untersuchung exemplarisch gewählten Lage der 

haustechnischen Anlagen ist zu gewährleisten, dass die durch die jeweilige Flächenschall-

quelle abgebildeten haustechnischen Anlagen jeweils den Schallleistungspegel von 

LWA = 70 dB(A) tags und nachts nicht übersteigen. Es kann auch im späteren Antragsver-

fahren ein Detailnachweis zu solchen Anlagen geführt werden, welcher andere Anordnun-

gen oder Emissionen erlauben kann. 

Weiterhin sind die nachfolgend aufgeführten schalltechnischen Randbedingungen einzu-

halten: 

• Die lüftungstechnischen Außenaggregate sind einzeltonfrei im Sinne der 

DIN 45681 / der TA Lärm auszuführen; 

• Die anteiligen Geräuschimmissionen der lüftungstechnischen Außenaggregate 

dürfen zu keiner Überschreitung der Anhaltswerte der DIN 45680 in den nächstge-

legenen schutzwürdigen Raumnutzungen in der Nachbarschaft führen. 

Diese Anforderungen sind nach Inbetriebnahme zu überprüfen bzw. durch den Hersteller 

zu bescheinigen. 

5.2.2 Abwasser-Pumpwerk 

Vom Betreiber des Abwasser-Hauptpumpwerks Peenemünde wurden ein dokumentieren-

des Foto [22] und Auszüge aus einer schalltechnischen Untersuchung [23] zur Verfügung 

gestellt. Ergänzend wurde bestätigt, dass es sich ausschließlich um ein unterirdisches 

Pumpwerk handelt und das ehemalige, oberirdische Pumpwerk nicht mehr existiert.  

Für das Abwasser-Pumpwerk werden die gemäß der o.g. schalltechnischen Untersuchung 

prognostizierten Schallimmissionen berücksichtigt. Diese werden durch eine Punktschall-

quelle modelliert, die im Rahmen von Vorberechnungen so ausgelegt wurde, dass sie die 

angegebenen Schallimmissionen am Tag und in der Nacht konservativ abbildet: 

Die höchsten durch das Abwasser-Pumpwerk verursachten Beurteilungspegel betragen 

gemäß der o.g. schalltechnischen Untersuchung an dem am stärksten betroffenen Wohn-

haus Hauptstraße 10 tags 19,8 dB(A) und nachts 17,9 dB(A). 

Für eine auf dem Gelände des Abwasser-Pumpwerks platzierte Punktschallquelle in einer 

Höhe von 0,5 m über dem Gelände ergibt sich daraus ein Schallleistungspegel von 

63,5 dB(A).  

5.2.3 Heizzentrale 

Zu der geplanten Heizzentrale im Plangebiet des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 

Nr. 2 "Wohnquartier am ehemaligen Sauerstoffwerk" [25] liegt bislang nur die Angabe vor, 

dass ein ca. 3 m hohes Technikgebäude vorgesehen ist. Es ist noch nicht bekannt, ob die 

Energieversorgung der geplanten Wohnbebauung von der Heizzentrale aus mittels Block-

heizkraftwerk oder mittels zentraler Wärmepumpe(n) erfolgen soll. 

Um die Schallemissionen der Heizzentrale zu berücksichtigen, wird daher exemplarisch 

eine Flächenschallquelle auf dem Dach des Technikgebäudes angeordnet. Diese 
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Flächenschallquelle wurde im Rahmen von Vorberechnungen so ausgelegt, dass sie unter 

Berücksichtigung der in den Kapiteln 5.2.1 und 5.2.2 beschriebenen Schallquellen den Im-

missionsrichtwert der TA Lärm für allgemeine Wohngebiete von nachts 40 dB(A) am 

nächstgelegenen potenziellen Immissionsort ausschöpft. Gemäß den Planunterlagen zum 

vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr 2 [25], [26], [27] befindet sich dieser potenzielle 

Immissionsort an der südwestlich direkt an das Technikgebäude angrenzenden Fassade 

eines geplanten Wohngebäudes.  

Bei der Dimensionierung der Flächenschallquelle wurde das Technikgebäude als Baukör-

per berücksichtigt, das angrenzende, geplante Wohnhaus hingegen nicht.  

Für die in einer Höhe von 0,7 m über dem Dach des Technikgebäudes platzierte Flächen-

schallquelle ergibt sich ein Schallleistungspegel von LWA = 59 dB(A), der durchgehend im 

Tages- und Nachtzeitraum berücksichtigt wird. 

5.3 Ergebnisse und Beurteilung der Immissionsberechnung nach TA Lärm 

Gemäß der in Kapitel 5.1 beschriebenen Vorgehensweise erfolgt eine Immissionsprognose 

nach TA Lärm [5]/ DIN ISO 9613-2 [7], mit der die Umsetzbarkeit der Planung hinsichtlich 

des Gewerbelärms untersucht wird. Dabei wird die Vorbelastung durch gewerbliche Nut-

zungen in der Umgebung, wie beschrieben, berücksichtigt. Es werden sieben repräsenta-

tive Immissionsorte im Bereich der nächstgelegenen schutzbedürftigen Nutzungen inner-

halb sowie außerhalb des Plangebietes betrachtet. Bei den Berechnungen werden vorhan-

dene Gebäude einschließlich des ehemaligen Sauerstoffwerks mit den geplanten Nutzun-

gen als reflektierende und abschirmende Baukörper berücksichtigt, da davon auszugehen 

ist, dass die potenziellen haustechnischen Anlagen nur bei Umsetzung des Vorhabens exis-

tieren werden. Die geplanten Wohngebäude im Plangebiet des vorhabenbezogenen Be-

bauungsplans Nr. 2 werden nicht als Baukörper berücksichtigt, sondern nur durch Freiflä-

chen-Immissionsorte. Die Immissionsorte sowie die Emissionsquellen sind im Lageplan der 

Anlage 3 dargestellt. 

Die Ergebnisse der Immissionsberechnungen zum Gewerbelärm sind ausführlich in An-

lage 4 sowie für das maßgebliche Geschoss nachfolgend in Tabelle 5.1 dargestellt. In die-

sen Berechnungen sind die längeren Ruhezeiten mit erhöhter Empfindlichkeit sonn- / fei-

ertags in allgemeinen Wohngebieten bereits berücksichtigt.  

Tabelle 5.1:  Ergebnisse der Immissionsberechnung nach TA Lärm 

IO 

Nr. 
Adresse 

Ge-

biets-

nut-

zung 

anteiliger IRW 

[dB(A)] 

Lr 

[dB(A)] 

Überschreitung 

IRW [dB] 

tags nachts tags nachts tags nachts 

G1 Hauptstraße 34 WA 49 40 31 23 - - 

G2 Hauptstraße 10 WA 49 40 44 34 - - 

G3 Lindenstraße 6 WA 49 40 49 40 - - 

G4 Lindenstraße 6 WA 49 40 44 34 - - 



 

 

F 10374-2.1 

14.08.2025 

             
 

 

Seite 23 von 41 

IO 

Nr. 
Adresse 

Ge-

biets-

nut-

zung 

anteiliger IRW 

[dB(A)] 

Lr 

[dB(A)] 

Überschreitung 

IRW [dB] 

tags nachts tags nachts tags nachts 

G5 Neubau B-Plan 2 WA 49 40 40 31 - - 

G6 Neubau B-Plan 2 WA 49 40 42 33 - - 

G7 Sauerstoffwerk WA 49 40 44 35 - - 

G8 Sauerstoffwerk WA 49 40 49 40 - - 

 

Wie die Ergebnisse zeigen, werden unter Berücksichtigung der in Kapitel 5.2 aufgeführten 

Emissionsansätze die (anteiligen) Immissionsrichtwerte tags und nachts an allen betrach-

teten Immissionsorten eingehalten.  

Die Ergebnisse zeigen, dass der vorhabenbezogene Bebauungsplan nach derzeitigem Pla-

nungsstand hinsichtlich des Gewerbelärms grundsätzlich umsetzbar ist. Da die vorliegende 

Untersuchung bezüglich der haustechnischen Anlagen auf exemplarischen Annahmen ba-

siert, ist im Rahmen der später zu erteilenden Betriebsgenehmigungen in jedem Einzelfall 

eine konkret auf das jeweilige Vorhaben bezogene Schallimmissionsprognose nach TA 

Lärm erforderlich. 

5.4 Ton-, Informations- und Impulshaltigkeit, tieffrequente Geräusche  

Gemäß Nummer 7.3 “Berücksichtigung tieffrequenter Geräusche“ der TA Lärm ist bei Ge-

räuschen mit vorherrschenden Energieanteilen im Frequenzbereich unter 90 Hz (tieffre-

quente Geräusche) zu beurteilen, ob hiervon schädliche Umwelteinwirkungen ausgehen 

können. Hier heißt es: 

"Für Geräusche, die vorherrschende Energieanteile im Frequenzbereich 

unter 90 Hz besitzen (tieffrequente Geräusche) ist die Frage, ob von 

ihnen schädliche Umwelteinwirkungen ausgehen, im Einzelfall nach den 

örtlichen Verhältnissen zu beurteilen. Schädliche Umwelteinwirkungen 

können insbesondere auftreten, wenn bei deutlich wahrnehmbaren tief-

frequenten Geräuschen in schutzbedürftigen Räumen bei geschlossenen 

Fenstern die nach Nummer A.1.5 des Anhangs ermittelte Differenz  

Lceq – LAeq den Wert 20 dB überschreitet." 

 

Unter Nummer A.1.5 “Hinweise zur Berücksichtigung tieffrequenter Geräusche“ des An-

hangs der TA Lärm heißt es weiter: 

"Hinweise zur Ermittlung und Bewertung tieffrequenter Geräusche ent-

hält DIN 45680, Ausgabe März 1997, und das zugehörige Beiblatt 1. Da-

nach sind schädliche Umwelteinwirkungen nicht zu erwarten, wenn die 

in Beiblatt 1 genannten Anhaltswerte nicht überschritten werden." 
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Als ein Prüfkriterium zur Beurteilung tieffrequenter Geräusche gemäß der TA Lärm in Ver-

bindung mit der DIN 45680 [8], [9] gilt die Pegeldifferenz LCeq ‑ LAeq innerhalb des schutz-

bedürftigen Raumes. 

Teile der möglichen Schallemissionen können zwar eine tieffrequente Charakteristik mit 

vorherrschenden Energieanteilen im Frequenzbereich unter 90 Hz besitzen. Bei Massivbau-

weise der Gebäude ist jedoch von einer ausreichenden Schalldämmung im tieffrequenten 

Bereich auszugehen, sodass nicht von schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne der TA 

Lärm ausgegangen wird.  

Bei Hervortreten eines oder mehrerer Einzeltöne aus dem übrigen Frequenzspektrum 

schreibt die TA Lärm einen Zuschlag KT für die Tonhaltigkeit des Geräusches vor. Dieser 

Zuschlag kann pauschal 3 bzw. 6 dB(A) betragen oder aus Messungen nach DIN 45681 

bestimmt werden. Für informationshaltige Geräusche ist ebenfalls ein pauschaler Zuschlag 

von KT = 3 bzw. 6 dB, je nach Auffälligkeit, vorgesehen.  

Aufgrund der vorliegenden Geräuschcharakteristik ist bei den berücksichtigten Schallquel-

len nicht von einer Ton- bzw. Informationshaltigkeit der Geräuschimmissionen im Sinne 

der TA Lärm auszugehen.  

Die Impulshaltigkeit der angesetzten Schallquellen wurde durch die Verwendung von auf 

Taktmaximalpegeln beruhenden Ansätzen oder durch die Addition eines Impulszuschlages 

KI in den Berechnungen der Emissionen berücksichtigt. 

5.5 Kurzzeitige Geräuschspitzen 

Innerhalb der vorliegenden Untersuchung wird gemäß der TA Lärm ebenfalls die Einhal-

tung der zum Tages- und Nachtzeitraum zulässigen kurzzeitigen Geräuschspitzen unter-

sucht.  

Für haustechnische Anlagen wie auch für die Schallquellen eines Abwasser-Pumpwerks 

und einer Heizzentrale ist aufgrund der Geräuschcharakteristik nicht von relevanten, kurz-

zeitigen Geräuschspitzen auszugehen. Dennoch wird für die einzelnen Schallquellen der 

Haustechnik, des Abwasser-Pumpwerks und der Heizzentrale jeweils ein Maximalpegel be-

rücksichtigt, der um 5 dB höher liegt als der verwendete Schallleistungspegel (vgl. Kapitel 

5.2.1 bis 5.2.3).  

Die sich ergebenden Maximalpegel wurden ebenfalls mit dem angefertigten digitalen Si-

mulationsmodell berechnet. Hierbei wird für jeden Immissionsort die schalltechnisch un-

günstigste (d.h. mit den höchsten Immissionen verbundene) Position für das Auftreten des 

Maximalpegels der jeweiligen Quelle automatisch berücksichtigt. Die sich aus den Berech-

nungen ergebenden vorliegenden Maximalpegel für alle Geschosse sind in Anlage 4 auf-

geführt. 

Wie die Berechnungsergebnisse zeigen, werden die gemäß TA Lärm zulässigen Maximal-

pegel sowohl am Tag als auch in der Nacht an allen Immissionsorten eingehalten.  
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6 Ermittlung und Beurteilung der Schallimmissionen der Tief-

garage und Stellplätze der Wohnnutzungen 

6.1 Methodik 

Die Ermittlung der Schallimmissionen durch die Tiefgarage und oberirdischen Stellplatz-

anlagen der Wohnnutzungen, einschließlich Ferienwohnungen, erfolgt gemäß der in Kapi-

tel 5.1 beschriebenen Vorgehensweise. 

6.2 Schallemissionsgrößen  

6.2.1 Pkw-Parkplatz 

Die Schallemissionen von Parkplätzen werden gemäß Parkplatzlärmstudie [15] gemäß fol-

gender Formel für das sogenannte getrennte Verfahren ermittelt: 

 

Darin sind:  

LWAr = Schallleistungsbeurteilungspegel aller Vorgänge auf dem Parkplatz 

[dB(A)]; 

LW0 = 63 dB(A), Ausgangsschallleistungspegel für 1 Bewegung/h auf einem 

P+R-Parkplatz [dB(A)]; 

KPA = Zuschlag für die Parkplatzart [dB],  

hier: KPA = 0 dB für Parkplätze an Wohnanlagen; 

KI = Zuschlag für die Impulshaltigkeit [dB] 

hier: KI = 4 dB für Parkplätze an Wohnanlagen;  

B • N = alle Fahrzeugbewegungen auf der Parkplatzfläche; 

T = Bezugszeit = 1h; 

Tr = die Beurteilungszeit [h] (16 h am Tag/1 h = lauteste Nachtstunde nachts). 

 

Zu den geplanten Wohnnutzungen werden 84 Pkw-Stellplätze auf vier Teilflächen berück-

sichtigt, deren Lage in Anlage 5 dargestellt ist. Aus der in Kapitel 3 beschriebenen Frequen-

tierung ergeben sich durch anteilige Aufteilung nach der Anzahl der Stellplätze unter An-

satz ganzzahlig gerundeter Fahrten-Anzahlen die in der nachfolgenden Tabelle 6.1 ange-

gebenen Schallemissionsgrößen: 
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Tabelle 6.1:  Schallleistungspegel Parkplatz  

Schallquelle 
LW0 

[dB(A)] 

KPA 

[dB] 

KI 

[dB] 

Anzahl Fahrten LWAr [dB(A)] 

tags 

lauteste 

Nacht-

stunde 

tags 

lauteste 

Nacht-

stunde 

B-Plan 1 – Südost 

25 Stellplätze 
63 0 4 160 4 77,0 73,0 

B-Plan 1 – Nordost 

7 Stellplätze 
63 0 4 45 1 71,5 67,0 

B-Plan 2 – Südwest 

27 Stellplätze 
63 0 4 173 4 77,0 73,0 

B-Plan 2 – Nordost 

25 Stellplätze 
63 0 4 160 4 77,3 73,0 

 

Der Schallleistungspegel wird innerhalb des digitalen Berechnungsmodells 0,5 m oberhalb 

der Geländeoberfläche gleichmäßig auf die Ersatzflächenschallquelle verteilt. 

6.2.2 Fahrweg Tiefgarage 

Es wird eine Tiefgarage mit offener Rampe geplant. Gemäß eines technischen Berichts über 

Geräuschemissionen von Lkw [16] können die Fahrgeräusche von Pkw bei langsamer Fahrt 

wie folgt berechnet werden: 

𝐿𝑊𝐴𝑟 = 𝐿′𝑊𝐴,1ℎ + 10 log(𝑛) + 10𝑙𝑜𝑔 (
𝑙

1𝑚
) −  10𝑙𝑜𝑔 (

𝑇𝑟

𝑇
)  

Darin sind: 

LWAr = auf die Beurteilungszeit bezogener Schallleistungspegel in dB(A) 

L'WA,1h = zeitlich gemittelter Schallleistungspegel für 1 Fahrzeug/h und 1 m in 

dB(A), L'WA,1h = 48 dB(A)/m für Pkw 

n = Anzahl der Fahrten in der Beurteilungszeit Tr 

l = Länge eines Streckenabschnittes in m 

T = Bezugszeit = 1 Stunde 

Tr = Beurteilungszeit in Stunden 

hier: 16 Stunden am Tag, lauteste Nachtstunde 
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Für die Fahrten auf einer Rampe mit einer Steigung von weniger als -6 % bzw. von mehr 

als +2 % wird ein Zuschlag DStg angesetzt. Der Steigungszuschlag DStg berechnet sich ge-

mäß RLS-19 [13] wie folgt: 

𝐷𝑆𝑡𝑔 =
𝑔 + 6

−6
∙

90 − 𝑚𝑖𝑛(𝑣𝑃𝑘𝑤; 70)

20
 𝑓ü𝑟 𝑔 <  −6 

𝐷𝑆𝑡𝑔 =
𝑔 − 2

10
∙

𝑣𝑃𝑘𝑤 + 70

100
 𝑓ü𝑟 𝑔 > +2 

𝐷𝑆𝑡𝑔 =  0 𝑠𝑜𝑛𝑠𝑡 

Dabei sind: 

DStg = Steigungszuschlag in dB; 

g = Steigung in %, für Steigungen <-12 % und >+12 % ist g = -12 % bzw. 

g = +12 % zur Berechnung des Steigungszuschlags zu verwenden; 

vPkw = Pkw-Geschwindigkeit in km/h, hier vPkw = 30 km/h als Mindest-Ge-

schwindigkeit der RLS-19. 

In der RLS-19 wird zwischen Auf- und Abwärtsfahrten unterschieden. Auf der sicheren Seite 

liegend wird hier für Auf- und Abwärtsfahrten einheitlich der höhere der beiden Zuschläge 

verwendet. Da die Steigung der geplanten, ca. 11 m langen Rampe bei einem Höhenun-

terschied von ca. 1,7 m etwa 15% betragen wird, wird ein Steigungszuschlag DStg = 3 dB 

berücksichtigt.  

Dieser Steigungszuschlag wird, auf der sicheren Seite liegend, auf dem gesamten, ca. 13 m 

langen Fahrweg zwischen Tiefgaragentor und Straße angesetzt, dessen Lage in Anlage 5 

dargestellt ist. Die Geräusche vom Fahrweg werden als Linienschallquellen in 0,5 m Höhe 

über der Fahrbahn modelliert. 

Zu den geplanten Wohnnutzungen werden 52 Pkw-Stellplätze in der Tiefgarage berück-

sichtigt. Aus der in Kapitel 3 beschriebenen Frequentierung ergeben sich die in der nach-

folgenden Tabelle 6.2 angegebenen Schallemissionsgrößen: 

Tabelle 6.2:  Schallleistungspegel offene Tiefgaragenrampe 

Fahrweg 
Länge 

in m 

Stei-

gung 

DStg 

[dB] 

Anzahl Fahrten LWAr [dB(A)] 

tags 

lauteste 

Nacht-

stunde 

tags 

lauteste 

Nacht-

stunde 

Ein-/Ausfahrt 

Tiefgarage 
13 15% 3 125 5 71,1 69,2 

 

Für die Tiefgaragenrampe wird von einer schallharten Fahrbahnoberfläche, z.B. Asphaltbe-

lag, ausgegangen, so dass keine Korrektur für die Fahrbahnoberfläche vorgenommen wird 

(DStrO = 0 dB). 

Gemäß der Parkplatzlärmstudie [15] ist bei einer Tiefgarage mit offener Rampe die 

Schallabstrahlung über die Toröffnung nicht relevant. 
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Da sowohl ggf. erforderliche Regenrinnen im Bereich der Ein- und Ausfahrt als auch das 

Garagentor entsprechend dem Stand der Lärmminderungstechnik auszuführen sind, wird 

angenommen, dass hiervon keine relevanten Beiträge (Schallimpulse) zu den Schallimmis-

sionen ausgehen.  

6.2.3 Fahrbewegungen oberirdische Stellplätze 

Der Fahrweg für Pkw zu den Stellplätzen im Bebauungsplan Nr. 2 wurde anhand des La-

geplans digitalisiert. Da die Stellplätze im Bebauungsplan Nr. 1 direkt an der Lindenstraße 

liegen, ergibt sich dort kein separater Fahrweg. Gemäß eines technischen Berichts über 

Geräuschemissionen von Lkw [16] werden diese Fahrgeräusche mittels folgender Formel 

berechnet: 

𝐿𝑊𝐴𝑟 = 𝐿𝑊𝐴,1ℎ + 10 log(𝑛) + 10𝑙𝑜𝑔 (
𝑙

1𝑚
) −  10𝑙𝑜𝑔 (

𝑇𝑟

𝑇
)  

Darin sind: 

LWAr = auf die Beurteilungszeit bezogener Schallleistungspegel in dB(A) 

LWA,1h = zeitlich gemittelter Schallleistungspegel für 1 Fahrzeug/h und 1 m in 

dB(A), LWA,1h = 48 dB(A)/m für Pkw 

n = Anzahl der Fahrten in der Beurteilungszeit Tr 

l = Länge eines Streckenabschnittes in m 

T = Bezugszeit = 1 Stunde 

Tr = Beurteilungszeit in Stunden 

hier: 16 Stunden am Tag, lauteste Nachtstunde 

Für die Pkw-Fahrbewegungen wird auf der sicheren Seite liegend, gemäß Parkplatzlärm-

studie [15] der Zuschlag KStrO* = 1,5 dB gesetzt, für eine Fahrbahnoberfläche aus Beton-

steinpflaster mit Fugen > 3mm. 

Aus den in Kapitel 3 beschriebenen Nutzungsansätzen ergeben sich für die Fahrbewegun-

gen die nachfolgend in Tabelle 6.3 angegebenen Schallemissionsgrößen. 

Tabelle 6.3:  Schallemissionsgrößen Fahrbewegungen 

Schallquelle 
LWA,1h 

[dB(A)] 

KStrO* 

[dB] 

Länge 

[m] 

Anzahl Fahrten LWAr [dB(A)] 

tags 

lauteste 

Nacht-

stunde 

tags 

lauteste 

Nacht-

stunde 

Pkw Fahrten 52 Stellplätze 48 1,5 102 333 8 82,8 78,6 

 

Die Geräusche vom Fahrweg werden als Linienschallquelle in 0,5 m Höhe über der Fahr-

bahn modelliert. 
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6.3 Ergebnisse und Beurteilung der Immissionsberechnung in Anlehnung 

an die TA Lärm 

Die Immissionsberechnung erfolgt gemäß der in Kapitel 5.1 beschriebenen Vorgehens-

weise in Anlehnung an die Vorgaben der TA Lärm [5] für die in Anlage 5 dargestellten 19 

exemplarischen Immissionsorte im Bereich der nächstgelegenen schützenswerten Nutzun-

gen. Bei den Berechnungen werden vorhandene Gebäude einschließlich des ehemaligen 

Sauerstoffwerks mit den geplanten Nutzungen sowie die geplanten Garagengebäude und 

die geplanten Gebäude im Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 2 als reflektierende und 

abschirmende Baukörper berücksichtigt, da die Nutzung der Tiefgarage und Stellplätze 

durch die Umsetzung des Vorhabens bedingt ist.  

Die Immissionen durch die Tiefgarage und oberirdische Stellplatzanlagen werden an den 

Immissionsorten P 01 bis P 06 im Umfeld der vorhabenbezogenen Bebauungspläne Nr. 1 

und Nr. 2 sowie an den Immissionsorten P 07 bis P 19 innerhalb der Plangebiete berechnet. 

Die Ergebnisse an den Immissionsorten P 07 bis P 19 innerhalb der Plangebiete werden 

rein informativ mit angegeben, da es sich um diejenigen Nutzungen handelt, denen die 

Stellplatzanlagen zugeordnet sind. Wie in Kapitel 3 beschrieben, ist vorgesehen, dass die 

Stellplätze zumeist den jeweils nächstgelegenen Nutzungen innerhalb desselben Plange-

biets zugeordnet werden. Da die Immission an Immissionsorten der eigenen Nutzung ge-

mäß TA Lärm nicht zu beurteilen ist, stellen Beurteilungspegel, die höher liegen als die 

Immissionsrichtwerte, dort keine Überschreitung im Sinne der TA Lärm dar. 

Die Ergebnisse der Immissionsberechnungen sind in Anlage 6 tabellarisch dargestellt. 

Zur Beurteilung der Ergebnisse wird die TA Lärm herangezogen, um eine Bewertung der 

Schallimmissionen an der Nachbarbebauung durchführen zu können. Zwar sind Tiefgara-

gen und Stellplätze zu Wohnzwecken nicht als gewerbliche Anlagen im Sinne der TA Lärm 

zu betrachten, jedoch ist grundsätzlich eine Beschränkung unvermeidbarer schädlicher 

Umwelteinwirkungen durch Geräusche auf ein Mindestmaß nach dem Stand der Technik 

anzustreben. Es wurde bei der Berechnung der immissionsschutzrechtlich kritischste Fall, 

nämlich die Nutzung sonn-/feiertags, betrachtet. An Sonn- und Feiertagen sind längere 

Ruhezeiten für allgemeine Wohngebiete zu berücksichtigen.  

Wie die Berechnungsergebnisse zeigen, ergeben sich an der bestehenden Bebauung im 

Umfeld des Vorhabens die höchsten Beurteilungspegel im allgemeinen Wohngebiet mit 

40 dB(A) tags und mit 32 dB(A) nachts, jeweils am Immissionsort P02 Lindenstraße 6, 

nachts ebenso am Immissionsort P04 Hauptstraße 32. Im Mischgebiet ergeben sich Beur-

teilungspegel bis zu 36 dB(A) tags und 32 dB(A) nachts. Somit werden die Immissionsricht-

werte der TA Lärm an allen beurteilten Immissionsorten in der Umgebung am Tag um 

mindestens 15 dB(A) und in der Nacht um mindestens 8 dB(A) unterschritten. 

 

 

 

 

 



 

 

F 10374-2.1 

14.08.2025 

             
 

 

Seite 30 von 41 

7 Statistische Sicherheit der Aussagequalität 

Die TA Lärm sieht unter Punkt A.2.6 Angaben zur Qualität der Aussage vor. Die Qualität 

der Aussage ist dabei abhängig von folgenden Faktoren: 

• Die Unsicherheit der Emission (Eingangsdaten zur Prognose) 

• Die Unsicherheit der Transmission (Berechnungsmodell der Prognose) 

• Die Unsicherheit der Immission (bei Messung von Geräuschimmissionen) 

Die Gesamtstandardabweichung einer rechnerischen Immissionsprognose als statistisches 

Maß für die Qualität der Aussage lässt sich nach Veröffentlichungen des Landesumwelta-

mtes NRW aus den folgenden Teilunsicherheiten bestimmen: 

 mit  

Darin sind: 

σges  =  Gesamtstandardabweichung als Maß für die Qualität der Aussage 

σP  =  Standardabweichung der Unsicherheit durch Produktionsstreuungen bei 

der Herstellung von Maschinen/Geräten 

σR  =  Standardabweichung der Unsicherheit der Messverfahren zur Bestim-

mung der Emissionen 

σt  =  Standardabweichung der Unsicherheit der Eingabedaten (Emissionen) 

σprog  =  Standardabweichung der Unsicherheit des Berechnungsmodells 

Die o.g. Formel zur Fehlerfortpflanzung gilt nur unter der Annahme von normalverteilten 

Beiträgen zur Gesamtstandardabweichung. Bestimmt wird jede Normalverteilung vom Be-

urteilungspegel bzw. Mittelwert Lm (Lage und Höhe des Maximums) und der Standardab-

weichung der Verteilungsfunktion σges (Breite der Funktion). Gemäß den Veröffentlichun-

gen des Landesumweltamtes NRW nehmen die Beiträge zur Unsicherheit der Eingangsda-

ten häufig Werte von σR = 0,5 dB und σP = 1,2 dB an. Nach oben genannter Formel ergibt 

sich damit eine Unsicherheit von σt = 1,3 dB für die modellunabhängigen Eingabegrößen. 

Die Emissionsansätze basieren auf Untersuchungen, die aufgrund von Datenerhebungen 

und Messungen Emissionsansätze empfehlen. Diese Emissionsansätze gelten als konser-

vativ bzw. auf der sicheren Seite. 

Bezüglich der Schallausbreitungsberechnung gibt die DIN ISO 9613-2 in ihrer Tabelle 5 

geschätzte Abweichungen für unter nahezu freier Schallausbreitung berechnete Immissi-

onspegel an. Dies ist allerdings kein Maß für die Standardabweichung σProg im Sinne von 

o.g. Formel, sondern gibt einen Schätzwert der tatsächlichen Schwankungen der Immissi-

onspegel an. Daraus ergeben sich die dazugehörigen Standardabweichungen gemäß 

nachfolgender Tabelle: 
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Tabelle 7.1:  Standardabweichung des Prognosemodells 

mittlere Höhe 
Abstand 

0 – 100 m 100 – 1.000 m 

0 – 5 m σprog = 1,5 dB σprog = 1,5 dB 

5 – 30 m σprog = 0,5 dB σprog = 1,5 dB 

 

Es ergibt sich somit eine Gesamtstandardabweichung von:  

 

Die Sicherheit der Beurteilungspegel lässt sich mithilfe der Gesamtstandardabweichung für 

verschiedene Quantile ermitteln. Die untere Vertrauensgrenze wird dabei zu 0 gewählt, da 

nur Überschreitungen der ermittelten Beurteilungspegel von Interesse sind. In der Fachli-

teratur wird für die obere Vertrauensgrenze, unterhalb derer sich anteilig alle auftretenden 

Immissionspegel befinden werden, typischerweise 90 % gewählt. Die zuvor bestimmte 

Standardabweichung wird dazu nachfolgender Formel mit einem Faktor von 1,28 skaliert 

und auf den ermittelten Beurteilungspegel addiert. 

Lo = Lm +1,28 σges = Lm + 2,56dB 

darin sind: 

Lo  =  Obere Vertrauensgrenze 

Lm  =  Prognostizierter Immissionspegel (= Beurteilungspegel Lr) 

σges  =  Gesamtstandardabweichung der Prognose 

Bei der Modellierung einer Situation werden grundsätzlich Emissionsansätze überschätzt. 

Die abgebildete Gesamtsituation stellt daraus resultierend einen worst-case-Szenario dar.  

Aufgrund dieser sehr konservativen Annahmen kann sichergestellt werden, dass der be-

rechnete Beurteilungspegel Lr stets niedriger ist, als die obere Vertrauensgrenze Lo, die 

Differenz zwischen dem aus dem Modell resultierenden Pegel Lr und dem tatsächlichen 

Pegel also mehr als 2,56 dB beträgt. 

Dieser Sicherheitszuschlag ist bei den Immissionsberechnungen somit nicht erforderlich, 

da die vorliegenden Berechnungen unter Berücksichtigung von Maximalansätzen (Takt-

Maximal-Mittelungspegels LAFTeq für die Emissionsansätze) durchgeführt wurden („worst-

case“-Ansatz).  

Bezogen auf den Gewerbelärm wird dies u.a. durch die Urteile des Hamburgischen OVG 

vom 02.02.2011 (IIBf 90-07, Juris 102) und des OVG NRW vom 06.09.2011 (2A 2249-09, 

Juris 119ff) bestätigt. 
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8 Ermittlung und Beurteilung der Verkehrslärmimmissionen 

8.1 Methodik 

Die Ermittlung der Verkehrslärmimmissionen im Plangebiet erfolgt rechnerisch unter Zu-

grundelegung der Verkehrsbelastung der umliegenden Straßen- und Schienenverkehrs-

wege mit einem digitalen Simulationsmodell. 

Ausgehend von schalltechnisch relevanten Parametern wird als Ausgangspunkt für die wei-

teren Berechnungen die sogenannte  

Emission 

in Form von längenbezogenen Schallleistungspegeln als schalltechnische Kenngröße der 

Lärmquellen ermittelt. Diese Schallleistungspegel der relevanten Lärmquellen werden in 

ein dreidimensionales Simulationsmodell eingearbeitet. Mithilfe dieses Simulationsmo-

dells wird über eine Ausbreitungsberechnung von der Quelle zu den umliegenden Immis-

sionsorten die  

Immission 

in Form des sogenannten Beurteilungspegels ermittelt. Die so ermittelten Beurteilungspe-

gel sind mit den jeweiligen Orientierungswerten zu vergleichen. Bei Überschreitung der 

jeweiligen Orientierungswerte sind ggf. Lärmschutzmaßnahmen zu dimensionieren. 

Die Berechnung der Beurteilungspegel, d. h. der jeweils zu erwartende Schallpegel an den 

Fassaden aus dem Straßen- und Schienenverkehrslärm, erfolgt detailliert für die einzelnen 

Fassaden sowie exemplarisch als Einzelpunktberechnung gemäß der RLS-19 [13] / Schall 

03 [21] getrennt für den Tages- (6:00 bis 22:00 Uhr) und Nachtzeitraum (22:00 bis 6:00 

Uhr). Die Geräuschbelastungen des einwirkenden Verkehrslärms werden im Plangebiet an-

hand der schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 [2], [3] beurteilt. 

In den Berechnungen werden die bestehenden Baukörper im Umfeld und die geplanten 

Gebäude des Bebauungsplans Nr. 2 "Wohnquartier am ehemaligen Sauerstoffwerk" im 

Sinne der oberen Abschätzung berücksichtigt, da es zu Reflexionen an den Fassaden kom-

men kann. Die Berechnungen erfolgen als Einzelpunktberechnungen an den im vorhaben-

bezogenen Bebauungsplan festgesetzten Gebäuden für die zulässigen Vollgeschosse. In 

den Einzelpunktberechnungen wird – im Sinne der oberen Abschätzung – die Eigenab-

schirmung des Gebäudes berücksichtigt.  

Das Ergebnis ist der sogenannte Beurteilungspegel, d. h. der mit Zu- und Abschlägen ver-

sehene physikalische Zahlenwert des energie-äquivalenten A-bewerteten Dauerschallpe-

gels. 

8.1.1 Schallemissionsgrößen Straßenverkehr 

Die längenbezogenen Schallleistungspegel des Straßenverkehrs werden auf Grundlage der 

Vorgaben der RLS-19 [13] ermittelt. Die den Berechnungen zugrundeliegenden Verkehrs-

mengen basieren auf dem Verkehrsgutachten "Verkehrsgutachten –Bebauungsplanver- 
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fahren Nr.1 ehemaliges Sauerstoffwerk und Nr. 2 Wohnquartier am ehemaligen Sauerstoff-

werk – Peenemünde" [30].  

Als zulässige Höchstgeschwindigkeit wurde für Hauptstraße und die Lindenstraße eine Ge-

schwindigkeit von 30 km/h berücksichtigt.  

Der Schallleistungspegel eines Straßenverkehrsweges bezieht sich auf die Mitte der jewei-

ligen Fahrspur. Die nach RLS-19 zu berücksichtigenden Korrekturwerte für Steigungen und 

Gefälle werden im digitalen Simulationsmodell automatisch ermittelt und berücksichtigt.  

Die berücksichtigten Verkehrsmengen, die zugrunde gelegte Straßendeckschichtkorrektur 

sowie die sich hieraus ergebenden längenbezogenen Schallleistungspegel für die im Mo-

dell berücksichtigten Straßen, sind der Anlage 7 zu entnehmen. 

8.1.2 Schallemissionsgrößen Schienenverkehr 

Die Emissionen der Bahn werden entsprechend der Vorgaben der Schall 03 [21] ermittelt. 

Hierbei werden Verkehrsbelastungszahlen der Usedomer Bäderbahn der Strecke 6774 zu 

Grunde gelegt. 

Die detaillierten Emissionsdaten für die schalltechnischen Berechnungen nach Schall 03 

[21] zeigt die Anlage 9. Die Zahlen werden hierbei sowohl im Nullfall als auch im Planfall 

berücksichtigt.  

Entsprechend der Schall 03 wird die Berechnung der Schallemission für die nachfolgend 

aufgeführten 4 Schallquellenarten: 

• Rollgeräusche, 

• Aerodynamische Geräusche, 

• Aggregatgeräusche und 

• Antriebsgeräusche 

durchgeführt. 

Bei der Emissionsberechnung werden Pegelkorrekturen für Fahrbahnarten sowie beispiels-

weise Brückenzuschläge, Zuschläge für Bahnübergänge oder enge Kurvenradien entspre-

chend der Rechenregularien nach Schall 03 [21] in Ansatz gebracht. 

Im vorliegenden Fall verläuft die Gleisanlage im gesamten Abschnitt auf der Standardfahr-

bahn. Zuschläge für Kurven sowie weitere Zuschläge sind nicht zu berücksichtigten.  

Für die Bahn wird die auf dem Abschnitt Zinnowitz-Peenemünde geltende Streckenge-

schwindigkeit von 80 km/ h angesetzt.  

Die berechneten Schallleistungspegel der Bahn nach Schall-03 sind in Anlage 9 tabellarisch 

aufgeführt.  
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8.2 Ergebnisse der Immissionsberechnung zu den Verkehrslärmimmissio-

nen im Plangebiet 

Bei der Bewertung der Ergebnisse der Immissionsberechnungen ist zu beachten, dass die 

abschirmende und reflektierende Wirkung der geplanten Gebäude der beiden Bebauungs-

pläne berücksichtigt wird. Die so ermittelten Immissionen stellen den ungünstigsten Fall 

dar, da es zu Reflexionen zwischen den Fassaden kommt.  

Ausgehend von den berechneten längenbezogenen Schallleistungspegeln werden die Im-

missionen, d.h. die individuellen Geräuschbelastungen innerhalb des Plangebiets mit dem 

Programm SoundPLAN 9.0 errechnet. 

Die Berechnungen der Beurteilungspegel wurden für den Straßenverkehr nach der RLS-19 

und für den Schienenverkehr nach der Schall-03 durchgeführt. 

Im Plangebiet werden am Gebäude (ehemaliges Sauerstoffwerk) 6 repräsentative Immissi-

onsorte untersucht, deren Lage in Anlage 7 wiedergegeben ist. Die Ergebnisse dieser Im-

missionsberechnungen zum Verkehrslärm nach DIN 18005 sind in Anlage 10 tabellarisch 

dargestellt.  

In Anlage 11 sind die Beurteilungspegel aus dem Verkehrslärm für den Tages- sowie für 

den Nachtzeitraum fassadengenau dargestellt.  

Im Bereich der Fassaden nahe der Hauptstraße ergeben sich Beurteilungspegel durch die 

Summe aus Schienen- und Straßenverkehrslärm am Tag bis zu 55 dB(A) und in der Nacht 

bis zu 44 dB(A). Damit werden die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 für 

allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts an dem Gebäude entlang 

der Hauptstraße tags und nachts überall eingehalten. 

Außenwohnbereiche  

Außenwohnbereiche sind vorzugsweise an den lärmabgewandten Fassaden bzw. in schall-

geschützten Innenhöfen anzuordnen. 

Für Außenwohnbereiche anzustreben ist eine Einhaltung des Orientierungswertes der 

DIN 18005 für Mischgebiete von 60 dB(A), da im Mischgebiet im Gegensatz zum Gewer-

begebiet noch regelmäßig gewohnt werden kann. 

Die Rechtsprechung geht aber davon aus, dass eine angemessene Nutzung der Freiberei-

che sogar gewährleistet ist, „[…] wenn sie keinem Dauerschallpegel ausgesetzt sind, der 

62 dB (A) überschreitet, denn dieser Wert markiert die Schwelle, bis zu der unzumutbare 

Störungen der Kommunikation und der Erholung nicht zu erwarten sind.“ (OVG NRW vom 

13.03.2008, Az.: 7 D 34/07.NE).  

Wie den Anlagen 10 und 11 zu entnehmen ist, wird im Hinblick auf den Verkehrslärm der 

Wert von 60 dB(A) tags in allen Fassadenbereichen eingehalten. Daher ist im gesamten 

Plangebiet von einer uneingeschränkten Nutzungsmöglichkeit von Außenwohnbereichen 

auszugehen.      
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8.3 Ergebnisse der Immissionsberechnung zu den Verkehrslärmimmissio-

nen im Umfeld  

Bei der Bewertung der Ergebnisse der Immissionsberechnungen ist zu beachten, dass die 

abschirmende und reflektierende Wirkung der geplanten Gebäude berücksichtigt wird. Die 

so ermittelten Immissionen stellen den ungünstigsten Fall dar, da es zu Reflexionen zwi-

schen den Fassaden des ehemaligen Sauerstoffwerks und den Gebäuden des Bebauungs-

plans Nr. 2 kommt.  

Ausgehend von den berechneten längenbezogenen Schallleistungspegeln werden die Im-

missionen, d.h. die individuellen Geräuschbelastungen innerhalb des Plangebiets mit dem 

Programm SoundPLAN 9.0 errechnet. 

Die Berechnungen der Beurteilungspegel wurden für den Straßenverkehr nach der RLS-19 

und für den Schienenverkehr nach der Schall-03 durchgeführt. 

Im Umfeld des Plangebiets werden 10 Immissionsorte untersucht, deren Lage in Anlage 12 

wiedergegeben ist. Die Ergebnisse dieser Immissionsberechnung sind in Anlage 13 tabel-

larisch dargestellt.  

An allen Immissionsorten ergeben sich Beurteilungspegel von maximal 59 dB(A) tags und 

47 dB(A) nachts, womit die Grenzwerte der 16. BImSchV für Wohngebiete von 59 dB(A) 

tags und 49 dB(A) eingehalten werden würden. Teilweise ergeben sich deutliche Pegeler-

höhungen von bis zu 14 dB tags und 16 dB nachts. Da die errechneten Beurteilungspegel 

jedoch unterhalb der Grenzwerte liegen, sind die Pegelerhöhungen in verwaltungsrechtli-

chen Maßstäben unkritisch. Die Schwellenwerte zu eine potentiellen Gesundheitsgefähr-

dung von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts werden überall deutlich unterschritten. 



 

 

F 10374-2.1 

14.08.2025 

             
 

 

Seite 36 von 41 

9 Ermittlung der maßgeblichen Außenlärmpegel 

Obwohl im vorliegenden Fall bezüglich Verkehrslärm keine Lärmschutzmaßnahmen erfor-

derlich sind, werden nachfolgend die so genannten "maßgeblichen Außenlärmpegel" ge-

mäß der DIN 4109 [17] für die geplanten Gebäude ermittelt. Hierbei unterscheiden sich die 

maßgeblichen Außenlärmpegel von den berechneten Beurteilungspegeln (siehe Kapitel 

8.2) zum Zeitraum des Tages durch einen Zuschlag von 3 dB. Beträgt die Differenz der 

Beurteilungspegel zwischen Tag und Nacht weniger als 10 dB, so ergibt sich der maßgeb-

liche Außenlärmpegel aus dem Beurteilungspegel für die Nacht und einem Zuschlag von 

10 dB zuzüglich des Zuschlages von 3 dB.   

Für alle Räume, die prinzipiell regelmäßig zum Schlafen genutzt werden könnten, ist die 

Schalldämmung der Außenbauteile auf den jeweils höheren Wert des maßgeblichen Au-

ßenlärmpegels (Tageszeitraum / Nachtzeitraum) zu dimensionieren.  

Gemäß DIN 4109 geht neben dem Verkehrslärm auch der Gewerbelärm in die Berechnung 

der maßgeblichen Außenlärmpegel ein. Der Gewerbelärm wird hierbei berücksichtigt, in-

dem der nach TA Lärm jeweils anzusetzende Immissionsrichtwert hinzuaddiert wird, es sei 

denn, die Untersuchung zum Gewerbelärm würde höhere Beurteilungspegel ergeben. In 

einem solchen Fall wäre der entsprechende berechnete Beurteilungspegel aus Gewerbe-

lärm zur Ermittlung der maßgeblichen Außenlärmpegel heranzuziehen. Aus Kapitel 5.3 

geht hervor, dass die Immissionsrichtwerte der TA Lärm an den maßgeblichen Immission-

sorten eingehalten werden. Auch auf die für den Gewerbelärm berücksichtigten Werte wird 

ein Zuschlag von tags 3 dB bzw. nachts 10 dB zuzüglich 3 dB vorgenommen. 

Die DIN 4109 sieht vor, bei der Berechnung des maßgeblichen Außenlärmpegels für den 

Schienenverkehr generell einen Abschlag von 5 dB anzusetzen. 

Ausgehend von den berechneten maßgeblichen Außenlärmpegeln sieht die DIN 4109 [17] 

von 2018 eine dB-scharfe Berechnung der Anforderungen an die Schalldämmung der Au-

ßenbauteile wie folgt vor: 

 

• Erläuterungen zu schalltechnischen Anforderungen an Außenbauteile 

Gemäß DIN 4109:2018 ergibt sich die Anforderung an das geforderte gesamte bewertete 

Bau-Schalldämm-Maß erf. R'w,ges der Außenbauteile von schutzbedürftigen Räumen in Ab-

hängigkeit des maßgeblichen Außenlärmpegels La und der unterschiedlichen Raumarten 

KRaumart zu 

𝑒𝑟𝑓. 𝑅′𝑤,𝑔𝑒𝑠 = 𝐿𝑎 − 𝐾𝑅𝑎𝑢𝑚𝑎𝑟𝑡 

Hierbei ist als Mindestanforderung:  

• erf. R'w,ges = 30 dB für Aufenthaltsräume, Übernachtungs-/ Unterrichtsräume o.ä. 

• erf. R'w,ges = 35 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien 

einzuhalten. Es gelten die in der nachfolgenden Tabelle genannten Raumart-Korrekturen: 
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Tabelle 9.1:  Korrekturwert Außenlärm für unterschiedliche Raumarten 

  

Bettenräume in  

Krankenanstalten  

und Sanatorien 

Aufenthaltsräume in 

Wohnungen,  

Übernachtungsräume, 

Unterrichtsräume und 

Ähnliches 

Büroräume und  

Ähnliches 

KRaumart [dB] 25 30 35 

 

So ergibt sich bspw. nach der DIN 4109:2018 bei einem maßgeblichen Außenlärmpegel 

von 66 dB(A) ein erf. R‘w,ges = 36 dB und bei einem maßgeblichen Außenlärmpegel von 

70 dB(A) ein erf. R‘w,ges = 40 dB jeweils für Aufenthaltsräume von Wohnungen. 

Das geforderte gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maß erf. R′w,ges ist in Abhängigkeit 

vom Verhältnis der vom Raum aus gesehenen gesamten Außenfläche eines Raumes Ss zur 

Grundfläche des Raumes SG nach DIN 4109-2:2018 zu korrigieren, sodass gilt: 

 

Mit: 

 

 

• Anforderungen an Wände / Fenster 

Abhängig von den Flächenverhältnissen Wand/Dach/Fenster und der tatsächlichen Schall-

dämm-Maße der sonstigen Außenbauteile sowie der Größe und der Nutzung des Raumes 

kann ausgehend von dem o.a.  geforderten, gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maß 

erf. R′w,ges im späteren bauaufsichtlichen Verfahren das erforderliche Schalldämm-Maß der 

Fenster berechnet werden. Durch dieses Verfahren kann eine Überdimensionierung der 

Fenster etc. vermieden werden, indem den individuellen Gegebenheiten der Gebäudekon-

struktion Rechnung getragen wird. 

• Anforderungen im Plangebiet 

In Anlage 14 sind für die Fassaden des Gebäudes die sich ergebenden maßgeblichen Au-

ßenlärmpegel gemäß DIN 4109 [17] dargestellt. 

Die höchsten berechneten maßgeblichen Außenlärmpegel betragen tags 61 dB(A) und 

nachts 58 dB(A) an der Hauptstraße, woraus sich ein gefordertes, gesamtes bewertetes 

Bau-Schalldämm-Maß erf. R′w,ges bei einer Wohnnutzung von erf. R‘w,ges = 31 dB ergibt.  

Die in der vorliegenden Untersuchung aufgeführten Ergebnisse zu den maßgebli-

chen Außenlärmpegeln stellen keinen Schallschutznachweis dar, sondern können als 

Eingangsdaten für den Schallschutznachweis gegen Außenlärm nach DIN 4109  die-

nen. In dem Schallschutznachweis gegen Außenlärm werden individuell für die geplanten 

Räume die Anforderungen an die Fassadenbauteile auf Grundlage der maßgeblichen 
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Außenlärmpegel ermittelt. Die oben genannten Schalldämmmaße sind lediglich überschlä-

gig ermittelte Angaben zur Orientierung. 

Bei den zuvor beschriebenen Ausführungen ist zu beachten, dass die Anforderungen, die 

sich bei maßgeblichen Außenlärmpegeln von weniger als 60 dB(A) ergeben, keine "echten" 

Anforderungen an die Fassadendämmung darstellen, da diese Anforderung bereits von 

den heute aus Wärmeschutzgründen erforderlichen Isolierglasfenstern bei ansonsten üb-

licher Massivbauweise und entsprechendem Flächenverhältnis von Außenwand zu Fenster 

in der Regel erfüllt wird. 
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10 Zusammenfassung 

Zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 1 „Ehemaliges Sauerstoffwerk“ in 

Peenemünde, mit dem im bestehenden Baudenkmal des ehemaligen Sauerstoffwerkes ins-

gesamt ca. 116 Wohnungen und Ferienwohnungen geplant werden, wurde eine schall-

technische Untersuchung durchgeführt. In der vorliegenden Untersuchung war der auf das 

Plangebiet einwirkende bzw. vom Plangebiet ausgehende Gewerbelärm sowie die Schall-

immissionen der Tiefgarage und oberirdischen Stellplatzanlagen der Wohnnutzungen, ein-

schließlich Ferienwohnungen, sowie der Verkehrslärm zu betrachten.  

Bezüglich des Gewerbelärms war für die vorgesehenen haustechnischen Anlagen eine Be-

urteilung gemäß TA Lärm an Immissionsorten innerhalb und außerhalb des Plangebietes 

durchzuführen. Dabei wurde die Vorbelastung durch das benachbarte Abwasser-Pump-

werk und eine im angrenzenden Plangebiet des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 

Nr. 2 „Wohnquartier am ehemaligen Sauerstoffwerk“ geplante Heizzentrale rechnerisch 

berücksichtigt. Die in der weiteren Umgebung nur tags gegebene Vorbelastung durch eine 

Moto-Cross-Bahn, eine Kartbahn und eine Abfallumschlaganlage wurde durch anteilige 

Immissionsrichtwerte berücksichtigt, die im Vergleich zu den Immissionsrichtwerten der 

TA Lärm um 6 dB gemindert sind. Die Immissionsprognose nach DIN ISO 9613-2 ergibt, 

dass unter Berücksichtigung der in Kapitel 5.2 angegebenen Emissionsansätze die anteili-

gen Immissionsrichtwerte an allen Immissionsorten am Tag und in der Nacht eingehalten 

werden.  

Die nach TA Lärm zulässigen Maximalpegel werden ebenfalls an allen Immissionsorten im 

Plangebiet tags und nachts eingehalten. 

Die Ergebnisse zeigen, dass der vorhabenbezogene Bebauungsplan nach derzeitigem Pla-

nungsstand hinsichtlich des Gewerbelärms grundsätzlich umsetzbar ist. Da die vorliegende 

Untersuchung bezüglich der haustechnischen Anlagen auf exemplarischen Annahmen ba-

siert, ist im Rahmen der später zu erteilenden Betriebsgenehmigungen in jedem Einzelfall 

eine konkret auf das jeweilige Vorhaben bezogene Schallimmissionsprognose nach TA 

Lärm erforderlich. Dabei ist für haustechnische Anlagen objektbezogen zu prüfen, ob ggf. 

der Einbau von Schalldämpfern, reduzierte Nachtbetriebsweisen, Einhausungen bzw. Ab-

schirmungen oder andere geeignete Lärmschutzmaßnahmen umzusetzen sind. In Kapitel 

5.2.1 sind weitere, detaillierte Anforderungen an die haustechnischen Anlagen angegeben. 

Die Schallimmissionen der Tiefgarage und der oberirdischen Stellplätze der Wohnnutzun-

gen wurden an den nächstgelegenen schützenswerten Nutzungen ermittelt und mit den 

Immissionsrichtwerten der TA Lärm verglichen.  

Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass die Immissionsrichtwerte der TA Lärm in Bezug 

auf die betrachtete Tiefgarage und Stellplätze tags und nachts an allen maßgeblichen Im-

missionsorten im Umfeld des Vorhabens eingehalten werden. Für die Immissionsorte des 

Vorhabens selbst werden die Ergebnisse rein informativ mit angegeben, da es sich um 

diejenigen Nutzungen handelt, denen die Stellplatzanlagen zugeordnet sind. Da die Im-

mission an Immissionsorten der eigenen Nutzung gemäß TA Lärm nicht zu beurteilen ist, 

stellen Beurteilungspegel, die höher liegen als die Immissionsrichtwerte, dort keine Über-

schreitung im Sinne der TA Lärm dar. 
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Bezüglich des Verkehrslärms war für die Haupt- und die Lindenstraße sowie für die Bahn-

strecke 6774 eine Beurteilung gemäß DIN 18005 an Immissionsorten innerhalb des Plan-

gebiets durchzuführen. Ergebnis der Immissionsberechnungen zum Verkehrslärm nach 

DIN 18005 ist, dass die schalltechnischen Orientierungswerte für allgemeine Wohngebiete 

von 55 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts entlang aller Gebäudefassaden eingehalten werden. 

Die höchsten Beurteilungspegel ergaben sich entlang der Hauptstraße mit bis zu 55 dB(A) 

im Tageszeitraum und bis zu 44 dB(A) im Nachtzeitraum.  

Die höchsten berechneten maßgeblichen Außenlärmpegel betragen 61 dB(A), woraus sich 

ein gefordertes, gesamtes bewertetes Bau-Schalldämm-Maß erf. R′w,ges bei einer Wohnnut-

zung von erf. R‘w,ges = 31 dB ergibt.  

Die in der vorliegenden Untersuchung aufgeführten Ergebnisse der maßgeblichen Außen-

lärmpegel stellen keinen Schallschutznachweis dar, sondern können als Eingangsdaten für 

den Schallschutznachweis gegen Außenlärm nach DIN 4109 dienen.  

Bei Errichtung des mit dem Bebauungsplan beabsichtigten Gebäudes ist für Außenwohn-

bereiche entlang aller Fassadenbereiche von Beurteilungspegeln unterhalb des angestreb-

ten Werts von 60 dB(A) tags und somit von einer uneingeschränkten Nutzungsmöglichkeit 

auszugehen.  

Die Ermittlung der Verkehrslärmerhöhung im Umfeld ergab teilweise deutliche Pegelerhö-

hungen durch die geplante Nutzung der beiden Plangebiete von bis zu 14 dB tags und 

16 dB nachts. Da die Grenzwerte der 16. BImSchV dennoch eingehalten werden, sind die 

Pegelerhöhungen verwaltungsrechtlich unkritisch.  

Peutz Consult GmbH 

Dipl.-Ing. Mark Bless i.A. Dipl.-Ing. Karl Breckner

(Messstellenleitung) (Projektbearbeitung) 

i.A. M. Sc. Ellen Bromkamp

(Projektmitarbeit) 
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Anlage 2:  Masterplan zu den vorhabenbezogenen Bebauungsplänen Nr. 1 "Ehemaliges

Sauerstoffwerk" und Nr. 2 "Wohnquartier am ehemaligen Sauerstoffwerk"
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Anlage 3:  Übersichtslageplan Gewerbelärm mit Emissionsquellen und Immissionsorten
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Immissionsort Immissionsrichtwert IRW Beurteilungs- Überschreitung zulässiger berechneter Überschreitung

IRW IRW pegel Lr IRW Maximalpegel Maximalpegel Maximalpegel

Rich- Stock- Gebiets- nach TA Lärm anteilig  anteilig

Nr. Beschreibung tung werk nutzung Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

 dB(A)  dB(A)  dB(A)  dB  dB(A)  dB(A)  dB

G1 Hauptstraße 34 SW EG WA 55 40 49 40 31 23 - - 85 60 32 26 - -

G2 Hauptstraße 10 SO EG WA 55 40 49 40 44 34 - - 85 60 46 40 - -

1.OG 55 40 49 40 41 32 - - 85 60 42 36 - -

2.OG 55 40 49 40 42 32 - - 85 60 43 37 - -

3.OG 55 40 49 40 42 33 - - 85 60 43 37 - -

4.OG 55 40 49 40 42 33 - - 85 60 43 37 - -

G3 Lindenstraße 6 NW EG WA 55 40 49 40 49 40 - - 85 60 53 47 - -

1.OG 55 40 49 40 49 39 - - 85 60 52 46 - -

G4 Lindenstraße 6 NO EG WA 55 40 49 40 43 33 - - 85 60 46 40 - -

1.OG 55 40 49 40 44 34 - - 85 60 48 42 - -

G5 Neubau B-Plan 2 EG WA 55 40 49 40 37 28 - - 85 60 37 32 - -

1.OG 55 40 49 40 38 29 - - 85 60 36 30 - -

2.OG 55 40 49 40 40 31 - - 85 60 38 33 - -

G6 Neubau B-Plan 2 EG WA 55 40 49 40 38 28 - - 85 60 43 38 - -

1.OG 55 40 49 40 40 31 - - 85 60 41 36 - -

2.OG 55 40 49 40 42 33 - - 85 60 43 38 - -

G7 Sauerstoffwerk SO EG WA 55 40 49 40 32 23 - - 85 60 32 26 - -

1.OG 55 40 49 40 34 24 - - 85 60 34 28 - -

2.OG 55 40 49 40 36 27 - - 85 60 37 31 - -

3.OG 55 40 49 40 41 31 - - 85 60 42 36 - -

Sauerstoffwerk - 4.OG 4.OG 55 40 49 40 44 35 - - 85 60 48 42 - -

G8 Sauerstoffwerk NW EG WA 55 40 49 40 35 28 - - 85 60 39 33 - -

1.OG 55 40 49 40 38 30 - - 85 60 39 33 - -

2.OG 55 40 49 40 40 31 - - 85 60 38 32 - -

3.OG 55 40 49 40 43 34 - - 85 60 43 37 - -

Sauerstoffwerk - 4.OG 4.OG 55 40 49 40 49 40 - - 85 60 52 46 - -

Anlage 4:  Ergebnisse der Immissionsberechnungen nach TA Lärm
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Anlage 5:
Übersichtslageplan zur Beurteilung der Tiefgarage und Stellplätze der Wohnnutzungen
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Immissionsort Immissions- Beurteilungs- Überschreitung

Stock- Gebiets- richtwert IRW pegel Lr IRW

Nr. Beschreibung werk nutzung Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

 dB(A)  dB(A)  dB

P01 Feldstraße 12 EG MI 60 45 34 30 - -

1.OG 60 45 36 32 - -

P02 Lindenstraße 6 EG WA 55 40 40 32 - -

1.OG 55 40 40 32 - -

P03 Lindenstraße 6 EG WA 55 40 28 21 - -

1.OG 55 40 29 22 - -

P04 Hauptstraße 32 EG WA 55 40 36 31 - -

1.OG 55 40 37 32 - -

P05 Hauptstraße 12 EG WA 55 40 34 28 - -

1.OG 55 40 34 28 - -

2.OG 55 40 34 28 - -

3.OG 55 40 34 28 - -

4.OG 55 40 34 28 - -

P06 Hauptstraße 34 EG WA 55 40 37 29 - -

P07 Sauerstoffwerk EG WA 55 40 34 28 - -

1.OG 55 40 34 28 - -

2.OG 55 40 34 28 - -

3.OG 55 40 34 28 - -

P08 Sauerstoffwerk EG WA 55 40 46 38 - -

1.OG 55 40 46 38 - -

2.OG 55 40 45 37 - -

3.OG 55 40 44 37 - -

Sauerstoffwerk - 4.OG 4.OG WA 55 40 36 29 - -

P09 Sauerstoffwerk EG WA 55 40 48 40 - -

1.OG 55 40 47 40 - -

2.OG 55 40 47 40 - -

3.OG 55 40 47 39 - -

Sauerstoffwerk - 4.OG 4.OG WA 55 40 40 32 - -

P10 Sauerstoffwerk EG WA 55 40 49 41 - 1

1.OG 55 40 48 40 - -

2.OG 55 40 47 39 - -

3.OG 55 40 46 38 - -

P11 Sauerstoffwerk EG WA 55 40 50 42 - 2

1.OG 55 40 49 41 - 1

2.OG 55 40 49 41 - 1

3.OG 55 40 48 40 - -

P12 Neubau Block 2 EG WA 55 40 47 39 - -

1.OG 55 40 47 39 - -

2.OG 55 40 47 39 - -

P13 Neubau Block 3 EG WA 55 40 48 41 - 1

1.OG 55 40 48 41 - 1

2.OG 55 40 48 40 - -

P14 Neubau Block 3 1.OG WA 55 40 48 40 - -

2.OG 55 40 50 43 - 3

P15 Neubau Block 3 EG WA 55 40 47 39 - -

1.OG 55 40 48 41 - 1

2.OG 55 40 49 41 - 1

Anlage 6: Ergebnisse der Immissionsberechnungen zu 
Tiefgarage und Stellplätzen der Wohnnutzungen
in Anlehnung an TA Lärm
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Immissionsort Immissions- Beurteilungs- Überschreitung

Stock- Gebiets- richtwert IRW pegel Lr IRW

Nr. Beschreibung werk nutzung Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

 dB(A)  dB(A)  dB

P16 Neubau Block 3 EG WA 55 40 47 39 - -

1.OG 55 40 47 39 - -

2.OG 55 40 47 39 - -

P17 Neubau Block 5 EG WA 55 40 47 40 - -

1.OG 55 40 48 40 - -

P18 Neubau Block 5 EG WA 55 40 52 44 - 4

1.OG 55 40 51 43 - 3

P19 Neubau Block 5 EG WA 55 40 40 32 - -

1.OG 55 40 40 32 - -

Anlage 6: Ergebnisse der Immissionsberechnungen zu 
Tiefgarage und Stellplätzen der Wohnnutzungen
in Anlehnung an TA Lärm
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Anlage 7:  Lageplan des Berechnungsmodells zum Verkehrslärm mit Darstellung der

Verkehrswege und Immissionsorte

F 10374-2.1 • 14.08.2025 • Anlage 7

@
_
A

4
_
S

k
a
la

.s
g
s
 /

 X
X

X
 X

X
.X

X
.X

X
 X

X
:X

X
:X

X
 /

 A
4
_
S

k
a
la

.p
d
f

VL02

VL04

VL06
VL01

VL05

VL03

VL01
VL01

VL02
VL02

VL04
VL04

VL05
VL05VL06

VL02

VL04

VL06
VL01

VL05

VL03

VL01
VL01

VL02
VL02

VL04
VL04

VL05
VL05VL06



Anlage 8:   Längenbezogene Schallleistungspegel LW' gemäß RLS-19

Legende zur Tabelle

Zeichen Einheit Bedeutung

DTV Kfz/24h Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke

Faktor M/DTV --- Umrechnungsfaktor von DTV zu M

M Kfz/h stündliche Verkehrsstärke für Tag und Nacht

p % Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Lkw für Tag und Nacht

p1 % Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Lkw1 für Tag und Nacht

p2 % Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Lkw2 für Tag und Nacht

pM % Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Motorräder für Tag und Nacht

v km/h Geschwindigkeit für Tag und Nacht

DSD,Pkw dB Straßendeckschichtkorrektur für den Straßendeckschichttyp SDT für Pkw bei der Geschwindigkeit v

DSD,Lkw dB Straßendeckschichtkorrektur für den Straßendeckschichttyp SDT für Lkw bei der Geschwindigkeit v

LW' dB längenbezogener Schallleistungspegel für Tag und Nacht
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Anlage 8:   Längenbezogene Schallleistungspegel LW' gemäß RLS-19

Straße Abschnitt DTV DSD,Pkw DSD,Lkw

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

Kfz/24h Kfz/h Kfz/h % % % % % % % % km/h km/h dB dB dB dB

Hauptstraße 

Nordost (Planfall)
1 1.947 119 6 2,4 4,2 0,0 0,0 30 30 0,0 0,0 70,9 58,2

Hauptstraße 

Südwest (Planfall)
2 1.717 105 6 2,5 4,4 0,0 0,0 30 30 0,0 0,0 70,3 58,2

Lindenstraße 

(Planfall)
3 262 15 2 2,0 0,0 0,0 0,0 30 30 0,0 0,0 61,8 52,7

Hauptstraße 

Nordost (Nullfall)
1 1.730 105 5 2,4 4,7 0,0 0,0 30 30 0,0 0,0 70,3 57,4

Hauptstraße 

Südwest (Nullfall)
2 1.717 4 6 2,5 4,4 0,0 0,0 30 30 0,0 0,0 56,1 58,2

Lindenstraße 

(Nullfall) 
3 45 3 0 0,0 0,0 0,0 0,0 30 30 0,0 0,0 54,5 0,0

Faktor M/DTV M p LW'p1 p2 vpM
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Gleis: 6774 Richtung: Abschnitt: 1 Km: 0+000

Zugart Anzahl Züge Geschwin- Länge Emissionspegel L'w [dB(A)]

Name Tag Nacht digkeit je Zug Max Tag Nacht

km/h m 0 m 4 m 5 m 0 m 4 m 5 m

1 UBB VT 646 17,0 2,0 140 38 - 68,8 49,0 - 62,5 42,7 -

- Gesamt 17,0 2,0 - - - 68,8 49,0 - 62,5 42,7 -

Schienen- Fahrflächen- Strecken-Kurvenfahr-Gleisbrems- Vorkehrungen g. Sonstige Brücke

kilometer Fahrbahnart zustand geschwindigkeitgeräuschgeräusch KL Quietschgeräusche Geräusche KBr KLM

km c1 c2 km/h dB dB dB dB dB dB

0+000 Standardfahrbahn - 80,0 - - - - - -

Anlage 9:    Emissionsberechnungen nach Schall 03
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Immissionspunkt Gebiets- Schalltechnischer Beurteilungspegel Lr Beurteilungspegel Lr Beurteilungspegel Lr Überschreitung des

einstufung Orientierungswert Straßenverkehr Schienenverkehr Summe Verkehr Orientierungswertes

IP Name Fassaden- Geschoss

orientierung Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB dB

VL01 Sauerstoffwerk NW EG WA 55 45 55 42 32 26 55 43 - -

NW 1.OG WA 55 45 55 43 33 27 55 44 - -

NW 2.OG WA 55 45 55 43 33 27 55 44 - -

NW 3.OG WA 55 45 55 43 34 28 55 44 - -

Sauerstoffwerk - 4.OG NW 4.OG WA 55 45 43 31 34 28 44 33 - -

Sauerstoffwerk - DG NW 5.OG WA 55 45 42 30 35 28 43 33 - -

VL02 Sauerstoffwerk NW EG WA 55 45 54 42 32 26 54 43 - -

NW 1.OG WA 55 45 55 43 33 26 55 44 - -

NW 2.OG WA 55 45 55 43 33 27 55 44 - -

NW 3.OG WA 55 45 55 42 34 27 55 43 - -

Sauerstoffwerk - 4.OG NW 4.OG WA 55 45 44 32 33 27 45 34 - -

Sauerstoffwerk - DG NW 5.OG WA 55 45 43 31 33 27 44 33 - -

VL03 Sauerstoffwerk SW EG WA 55 45 44 32 23 17 44 33 - -

SW 1.OG WA 55 45 47 35 24 17 47 36 - -

SW 2.OG WA 55 45 48 36 20 14 48 36 - -

SW 3.OG WA 55 45 48 37 21 14 48 37 - -

VL04 Sauerstoffwerk SO EG WA 55 45 47 38 24 18 47 38 - -

SO 1.OG WA 55 45 48 39 25 19 48 39 - -

SO 2.OG WA 55 45 48 39 25 19 48 39 - -

SO 3.OG WA 55 45 47 38 25 18 47 38 - -

Sauerstoffwerk - 4.OG SO 4.OG WA 55 45 38 29 19 12 39 30 - -

Sauerstoffwerk - DG SO 5.OG WA 55 45 37 28 20 13 38 29 - -

VL05 Sauerstoffwerk SO EG WA 55 45 47 37 19 13 47 37 - -

SO 1.OG WA 55 45 47 38 20 13 47 38 - -

SO 2.OG WA 55 45 47 38 21 14 47 38 - -

SO 3.OG WA 55 45 47 38 22 15 47 38 - -

Sauerstoffwerk - 4.OG SO 4.OG WA 55 45 37 27 24 17 38 28 - -

Sauerstoffwerk - DG SO 5.OG WA 55 45 34 25 24 17 35 26 - -

VL06 Sauerstoffwerk NO EG WA 55 45 48 39 25 18 48 39 - -

NO 1.OG WA 55 45 49 39 31 25 50 40 - -

NO 2.OG WA 55 45 50 40 32 25 51 41 - -

Anlage 10:  Tabelle Beurteilungspegel aus Verkehrslärm und Beurteilung nach DIN 18005
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Immissionspunkt Gebiets- Schalltechnischer Beurteilungspegel Lr Beurteilungspegel Lr Beurteilungspegel Lr Überschreitung des

einstufung Orientierungswert Straßenverkehr Schienenverkehr Summe Verkehr Orientierungswertes

IP Name Fassaden- Geschoss

orientierung Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB dB

VL06 Sauerstoffwerk NO 3.OG WA 55 45 50 39 33 26 51 40 - -

Sauerstoffwerk - 4.OG NO 4.OG WA 55 45 43 30 31 25 44 32 - -

Anlage 10:  Tabelle Beurteilungspegel aus Verkehrslärm und Beurteilung nach DIN 18005
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Anlage 11:  Fassadengenaue Darstellung der Beurteilungspegel nach DIN 18005
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Gebäude B-Plan2 
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Box anklicken und
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importieren über 
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einfügen ...

-> Skala_...

Beurteilungspegel

in dB(A)

 <= 35

35 < <= 40

40 < <= 45

45 < <= 50
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55 < <= 60
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65 < <= 70

70 < <= 75

75 < <= 80

80 <  

Anlage 11:  Fassadengenaue Darstellung der Beurteilungspegel nach DIN 18005

Nordwest, Nachts
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Legende

Gebäude
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Gebäude B-Plan2 
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Box anklicken und

gewünschte Skala

importieren über 

-> Datei    
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einfügen ...

-> Skala_...

Beurteilungspegel

in dB(A)

 <= 35

35 < <= 40

40 < <= 45

45 < <= 50

50 < <= 55

55 < <= 60

60 < <= 65

65 < <= 70

70 < <= 75

75 < <= 80

80 <  

Anlage 11:  Fassadengenaue Darstellung der Beurteilungspegel nach DIN 18005

Südost, Tags
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Legende

Gebäude

Bauvorhaben

Gebäude B-Plan2 
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Box anklicken und

gewünschte Skala

importieren über 

-> Datei    

-> Element

einfügen ...

-> Skala_...

Beurteilungspegel

in dB(A)

 <= 35

35 < <= 40

40 < <= 45

45 < <= 50

50 < <= 55

55 < <= 60

60 < <= 65

65 < <= 70
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80 <  

Anlage 11:  Fassadengenaue Darstellung der Beurteilungspegel nach DIN 18005

Südost, Nachts
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Legende

Gebäude

Bestand

Gebäude

ehem. Sauerstoffwerk

Garagengebäude

Planung

Gebäude

Planung

Technikgebäude

Straße 

Schiene 

Immissionsort

mit Nr.

Maßstab 1:2.250
0 10 20 40 60 80

m

Anlage 12:  Lageplan des Berechnungsmodells zum Verkehrslärm in Anlehnung an die 

16. BImSchV mit Darstellung der Verkehrswege und Immissionsorte
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VL06

VL09

VL08

VL01

VL02

VL03

VL05

VL04

VL07

VL10



Immissionspunkt Gebiets- Immissions- Beurteilungspegel Beurteilungspegel Pegeldifferenz Überschreitung

einstufung grenzwert Immissionsgrenzwert

IP Name Fassaden- Geschoss Prognose Nulfall Prognose Planfall Prognose Planfall

orien-

tierung Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB dB dB dB

VL01 Hauptstraße 10 SO EG W 59 49 50 37 50 38 0,2 1,3 - -

SO 1.OG W 59 49 52 38 52 40 0,2 1,3 - -

SO 2.OG W 59 49 52 39 52 40 0,2 1,3 - -

SO 3.OG W 59 49 52 39 53 41 0,2 1,2 - -

SO 4.OG W 59 49 52 39 53 41 0,2 1,2 - -

VL02 Hauptstraße 17 SO EG W 59 49 49 36 49 37 0,1 1,2 - -

SO 1.OG W 59 49 51 38 51 39 0,1 1,2 - -

SO 2.OG W 59 49 52 39 52 40 0,0 1,1 - -

SO 3.OG W 59 49 52 39 52 40 0,0 1,1 - -

SO 4.OG W 59 49 52 39 52 40 0,0 1,1 - -

VL03 Hauptstraße 30 NW EG M 64 54 59 46 58 46 -0,7 0,3 - -

NW 1.OG M 64 54 59 46 58 46 -0,4 0,5 - -

NW 2.OG M 64 54 58 45 58 45 -0,3 0,7 - -

NW 3.OG M 64 54 57 44 57 45 -0,2 0,8 - -

VL04 Feldstraße 2 W EG M 64 54 46 33 46 34 0,0 1,2 - -

W 1.OG M 64 54 48 35 48 36 0,0 1,1 - -

W 2.OG M 64 54 49 36 49 37 0,0 1,1 - -

W 3.OG M 64 54 49 36 49 37 0,1 1,2 - -

VL05 Lindenstraße 3 NW EG W 59 49 37 25 49 40 11,8 15,4 - -

NW 1.OG W 59 49 40 27 49 40 9,5 12,5 - -

NW 2.OG W 59 49 42 30 49 40 7,0 9,8 - -

VL06 Lindenstraße 4 SO EG W 59 49 34 23 47 38 13,1 15,6 - -

SO 1.OG W 59 49 37 25 48 39 11,4 14,0 - -

SO 2.OG W 59 49 45 33 50 40 4,5 7,1 - -

VL07 Neubau Block 3 NW EG W 59 49 38 27 51 41 12,4 14,2 - -

NW 1.OG W 59 49 39 28 50 41 11,8 13,5 - -

NW 2.OG W 59 49 39 28 50 41 11,1 12,8 - -

VL08 Hauptstraße 34 SW EG W 59 49 50 37 51 40 0,9 3,2 - -

Anlage 13:   Tabelle Beurteilungspegel Verkehrslärm und Beurteilung in Anlehnung an                    
die 16. BImSchV 

1)   Pegelerhöhung um mindestens 3 dB(A) (aufgerundet)
2)   Pegelerhöhung auf mindestens 70 dB(A) am Tag oder 60 dB(A) in der Nacht
3)   Pegelerhöhung von mindestens 70 dB(A) am Tag oder 60 dB(A) in der Nacht (nicht in GE)) F 10374-2.1 ·14.08.2025 · Anlage 13 · Seite 1
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Immissionspunkt Gebiets- Immissions- Beurteilungspegel Beurteilungspegel Pegeldifferenz Überschreitung

einstufung grenzwert Immissionsgrenzwert

IP Name Fassaden- Geschoss Prognose Nulfall Prognose Planfall Prognose Planfall

orien-

tierung Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB dB dB dB

VL09 Hauptstraße 3 SO EG W 59 49 52 39 54 41 1,7 2,4 - -

SO 1.OG W 59 49 54 40 55 42 1,2 2,1 - -

SO 2.OG W 59 49 54 40 55 42 1,1 2,0 - -

SO 3.OG W 59 49 54 40 55 42 1,1 1,9 - -

VL10 Hauptstraße 1 NO EG W 59 49 52 44 53 44 0,7 0,4 - -

NO 1.OG W 59 49 54 47 55 47 0,6 0,2 - -

Anlage 13:   Tabelle Beurteilungspegel Verkehrslärm und Beurteilung in Anlehnung an                    
die 16. BImSchV 

1)   Pegelerhöhung um mindestens 3 dB(A) (aufgerundet)
2)   Pegelerhöhung auf mindestens 70 dB(A) am Tag oder 60 dB(A) in der Nacht
3)   Pegelerhöhung von mindestens 70 dB(A) am Tag oder 60 dB(A) in der Nacht (nicht in GE)) F 10374-2.1 ·14.08.2025 · Anlage 13 · Seite 2

SoundPLANnoise 9.0



Außenlärmpegel

nach DIN 4109

in dB(A)

<= 55

<= 60

<= 65

<= 70

<= 75

<= 80

> 80

Legende

Gebäude

Bauvorhaben

Gebäude B-Plan2 

Straße

Anlage 14:  Fassadengenaue Darstellung der maßgeblichen Außenlärmpegel nach

DIN 4109, Nordwest, Tags
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Außenlärmpegel

nach DIN 4109

in dB(A)

<= 55

<= 60

<= 65

<= 70

<= 75

<= 80

> 80

Legende

Gebäude

Bauvorhaben

Gebäude B-Plan2 

Straße

Anlage 14:  Fassadengenaue Darstellung der maßgeblichen Außenlärmpegel nach

DIN 4109, Nordwest, Nachts

F 10374-2.1 • 14.08.2025 • Anlage 14 • Seite 2

@
_
A

4
_
S

k
a
la

.s
g
s
 /

 X
X

X
 X

X
.X

X
.X

X
 X

X
:X

X
:X

X
 /

 A
4
_
S

k
a
la

.p
d
f



Außenlärmpegel

nach DIN 4109

in dB(A)

<= 55

<= 60

<= 65

<= 70

<= 75

<= 80

> 80

Legende

Gebäude

Bauvorhaben

Gebäude B-Plan2 

Straße

Anlage 14:  Fassadengenaue Darstellung der maßgeblichen Außenlärmpegel nach

DIN 4109, Südost, Tags
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Außenlärmpegel

nach DIN 4109

in dB(A)

<= 55

<= 60

<= 65

<= 70

<= 75

<= 80

> 80

Legende

Gebäude

Bauvorhaben

Gebäude B-Plan2 

Straße

Anlage 14:  Fassadengenaue Darstellung der maßgeblichen Außenlärmpegel nach

DIN 4109, Südost, Nachts
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Immissionspunkt Orientierungswert Straße Schiene Summe Verkehr Immissionsrichtwert Außenlärmpegel La

IP Richtung Stockwerk Nutzung der DIN18005 Beurteilungspegel Lr Beurteilungspegel Lr Beurteilungspegel Lr Überschreitung des der TA Lärm gemäß

Orientierungswertes DIN 4109 (2018)

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

VL01 NW EG WA 55 45 55 42 32 26 55,0 42,1 - - 55 40 61 58

1.OG WA 55 45 55 43 33 27 55,0 43,1 - - 55 40 61 58

2.OG WA 55 45 55 43 33 27 55,0 43,1 - - 55 40 61 58

3.OG WA 55 45 55 43 34 28 55,0 43,1 - - 55 40 61 58

NW 4.OG WA 55 45 43 31 34 28 43,5 32,8 - - 55 40 59 54

NW 5.OG WA 55 45 42 30 35 28 42,8 32,1 - - 55 40 59 54

VL02 NW EG WA 55 45 54 42 32 26 54,0 42,1 - - 55 40 61 58

1.OG WA 55 45 55 43 33 26 55,0 43,1 - - 55 40 61 58

2.OG WA 55 45 55 43 33 27 55,0 43,1 - - 55 40 61 58

3.OG WA 55 45 55 42 34 27 55,0 42,1 - - 55 40 61 58

NW 4.OG WA 55 45 44 32 33 27 44,3 33,2 - - 55 40 59 54

NW 5.OG WA 55 45 43 31 33 27 43,4 32,5 - - 55 40 59 54

VL03 SW EG WA 55 45 44 32 23 17 44,0 32,1 - - 55 40 59 54

1.OG WA 55 45 47 35 24 17 47,0 35,1 - - 55 40 59 55

2.OG WA 55 45 48 36 20 14 48,0 36,0 - - 55 40 59 55

3.OG WA 55 45 48 37 21 14 48,0 37,0 - - 55 40 59 55

VL04 SO EG WA 55 45 47 38 24 18 47,0 38,0 - - 55 40 59 56

1.OG WA 55 45 48 39 25 19 48,0 39,0 - - 55 40 59 56

2.OG WA 55 45 48 39 25 19 48,0 39,0 - - 55 40 59 56

3.OG WA 55 45 47 38 25 18 47,0 38,0 - - 55 40 59 56

SO 4.OG WA 55 45 38 29 19 12 38,1 29,1 - - 55 40 59 54

SO 5.OG WA 55 45 37 28 20 13 37,1 28,1 - - 55 40 59 54

VL05 SO EG WA 55 45 47 37 19 13 47,0 37,0 - - 55 40 59 55

1.OG WA 55 45 47 38 20 13 47,0 38,0 - - 55 40 59 56

2.OG WA 55 45 47 38 21 14 47,0 38,0 - - 55 40 59 56

3.OG WA 55 45 47 38 22 15 47,0 38,0 - - 55 40 59 56

SO 4.OG WA 55 45 37 27 24 17 37,2 27,4 - - 55 40 59 54

SO 5.OG WA 55 45 34 25 24 17 34,4 25,6 - - 55 40 58 54

VL06 NO EG WA 55 45 48 39 25 18 48,0 39,0 - - 55 40 59 56

1.OG WA 55 45 49 39 31 25 49,1 39,2 - - 55 40 59 56

2.OG WA 55 45 50 40 32 25 50,1 40,1 - - 55 40 60 56

3.OG WA 55 45 50 39 33 26 50,1 39,2 - - 55 40 60 56

NO 4.OG WA 55 45 43 30 31 25 43,3 31,2 - - 55 40 59 54

Anlage 15:   Tabelle Beurteilungspegel nach DIN 18005 und maßgebliche Außenlärmpegel 
nach DIN 4109

F 10374-2.1 · 14.08.2025 · Anlage 15 
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Datenanhang 1:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen

Legende

Quell- Nr. Objektnummer
Quell- Name Name der Schallquelle
Quell- Typ Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
Länge l, Fläche S m, m² geom. Abmessung der Quelle (Länge oder Fläche)
Li dB(A) Innenpegel, Schalldruckpegel in vorhandenen relevanten Gebäude
R'w dB bewertetes Schalldämm-Maß
Lw dB(A) Schallleistungspegel der Quelle
L'w     dB(A) geometrisch bezogener Schallleistungspegel pro m oder m², entsprechend des Typs der Quelle
Lw ,max dB(A) kurzzeitiger Schallleistungspegel für Geräuschspitzen
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit
63 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Oktave
125 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Oktave
250 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Oktave
500 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Oktave
1 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Oktave
2 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Oktave
4 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Oktave
8 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Oktave

SoundPLAN 9.0
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Datenanhang 1:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen

Quell-

Nr.

Quell-

Name

Quell-

Typ

Länge l,

Fläche S

m, m²

Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w 

dB(A)

Lw

,max

dB(A)

KT

dB

63

Hz

dB(A)

125

Hz

dB(A)

250

Hz

dB(A)

500

Hz

dB(A)

1

kHz

dB(A)

2

kHz

dB(A)

4

kHz

dB(A)

8

kHz

dB(A)

1101 Haustechnik-N-Nacht Fläche 15 70,0 58,2 75 63,4 68,4 57,4 53,4 46,4 47,4 43,4 43,4

1101 Haustechnik-N-Tag Fläche 15 76,0 64,2 81 69,4 74,4 63,4 59,4 52,4 53,4 49,4 49,4

1102 Haustechnik-O-Nacht Fläche 15 70,0 58,2 75 63,4 68,4 57,4 53,4 46,4 47,4 43,4 43,4

1102 Haustechnik-O-Tag Fläche 15 76,0 64,2 81 69,4 74,4 63,4 59,4 52,4 53,4 49,4 49,4

1103 Haustechnik-S-Nacht Fläche 15 70,0 58,2 75 63,4 68,4 57,4 53,4 46,4 47,4 43,4 43,4

1103 Haustechnik-S-Tag Fläche 15 76,0 64,2 81 69,4 74,4 63,4 59,4 52,4 53,4 49,4 49,4

1104 Haustechnik-W-Nacht Fläche 15 70,0 58,2 75 63,4 68,4 57,4 53,4 46,4 47,4 43,4 43,4

1104 Haustechnik-W-Tag Fläche 15 76,0 64,2 81 69,4 74,4 63,4 59,4 52,4 53,4 49,4 49,4

1105 Haustechnik-TG-Nacht Fläche 15 79,0 67,2 84 72,4 77,4 66,4 62,4 55,4 56,4 52,4 52,4

1105 Haustechnik-TG-Tag Fläche 15 85,0 73,2 90 78,4 83,4 72,4 68,4 61,4 62,4 58,4 58,4

1201 Heizzentrale-B-Plan 2-Nacht Fläche 15 59,0 47,2 64 35,1 38,1 43,6 53,3 54,2 49,9 52,1 43,6

1201 Heizzentrale-B-Plan 2-Tag Fläche 15 64,0 52,2 69 40,1 43,1 48,6 58,3 59,2 54,9 57,1 48,6

2001 Abwasser-Pumpwerk Punkt 63,5 63,5 69 46,5 51,5 55,7 56,8 57,3 55,6 53,3 49,3

SoundPLAN 9.0
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Datenanhang 1:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schallleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit

Quell-

Nr.

Quell-

Name

06-07

Uhr

dB(A)

07-08

Uhr

dB(A)

08-09

Uhr

dB(A)

09-10

Uhr

dB(A)

10-11

Uhr

dB(A)

11-12

Uhr

dB(A)

12-13

Uhr

dB(A)

13-14

Uhr

dB(A)

14-15

Uhr

dB(A)

15-16

Uhr

dB(A)

16-17

Uhr

dB(A)

17-18

Uhr

dB(A)

18-19

Uhr

dB(A)

19-20

Uhr

dB(A)

20-21

Uhr

dB(A)

21-22

Uhr

dB(A)

lauteste

Nachtstd.

dB(A)

1101 Haustechnik-N-Nacht 70,0

1101 Haustechnik-N-Tag 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0

1102 Haustechnik-O-Nacht 70,0

1102 Haustechnik-O-Tag 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0

1103 Haustechnik-S-Nacht 70,0

1103 Haustechnik-S-Tag 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0

1104 Haustechnik-W-Nacht 70,0

1104 Haustechnik-W-Tag 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0

1105 Haustechnik-TG-Nacht 79,0

1105 Haustechnik-TG-Tag 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0

1201 Heizzentrale-B-Plan 2-Nacht 59,0

1201 Heizzentrale-B-Plan 2-Tag 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0

2001 Abwasser-Pumpwerk 63,5 63,5 63,5 63,5 63,5 63,5 63,5 63,5 63,5 63,5 63,5 63,5 63,5 63,5 63,5 63,5 63,5

SoundPLAN 9.0

F 10374-2.1 · 14.08.2025 · Datenanhang 1 · Seite 3



Datenanhang 1:
Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2

Legende

Quell- Nr. Objektnummer
Quell- Name Quellname
Quell- Typ Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
Zeitbe- reich Name des Zeitbereichs
Ab- stand m Abstand zwischen Schallquelle und Immissionsort
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
Li dB(A) Innenpegel, Schalldruckpegel in vorhandenen relevanten Gebäude
R'w dB bewertetes Schalldämm-Maß
Lw dB(A) A-bewerteter Schallleistungspegel einer Quelle
L'w dB(A) längen- bzw. flächenbezogener Schallleistungspegel pro m bzw. m²
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit
Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung
Adiv dB Mittlere Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agr dB Mittlere Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar dB Mittlere Dämpfung aufgrund Abschirmung
Aatm dB Mittlere Dämpfung aufgrund Luftabsorption
Amisc dB Mittlere Minderung durch Bewuchs, Industriegelände und Bebauung
ADI dB Mittlere Richtwirkungskorrektur
dLrefl dB(A) Pegelerhöhung durch Reflexionen
dLw dB Korrektur Betriebszeiten aufgrund der Nutzungdauer oder -intensität
Cmet dB Meteorologische Korrektur
ZR dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)
Lr dB(A) Pegel/ Beurteilungspegel Zeitbereich

SoundPLAN 9.0
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Datenanhang 1:
Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2

Quell-

Nr.

Quell-

Name

Quell-

Typ

Zeitbe-

reich

Ab-

stand

m

l oder S

m,m²

Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w 

dB(A)

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

Nr. G1   Hauptstraße 34   EG   RW,T 55 dB(A)   LrT 31 dB(A)  RW,N 40 dB(A)   LrN 23 dB(A) 

1101 Haustechnik-N-Nacht Fläche LrT 50 15 70,0 58,2 -45,0 2,1 -9,3 0,0 0,0 0,9 0,0 

1101 Haustechnik-N-Nacht Fläche LrN 50 15 70,0 58,2 -45,0 2,1 -9,3 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 18,8 

1101 Haustechnik-N-Tag Fläche LrT 50 15 76,0 64,2 -45,0 2,1 -9,3 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 3,6 28,4 

1101 Haustechnik-N-Tag Fläche LrN 50 15 76,0 64,2 -45,0 2,1 -9,3 0,0 0,0 0,9 0,0 

1102 Haustechnik-O-Nacht Fläche LrT 56 15 70,0 58,2 -46,0 2,1 -12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

1102 Haustechnik-O-Nacht Fläche LrN 56 15 70,0 58,2 -46,0 2,1 -12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,8 

1102 Haustechnik-O-Tag Fläche LrT 56 15 76,0 64,2 -46,0 2,1 -12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 23,4 

1102 Haustechnik-O-Tag Fläche LrN 56 15 76,0 64,2 -46,0 2,1 -12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

1103 Haustechnik-S-Nacht Fläche LrT 85 15 70,0 58,2 -49,6 2,1 -15,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

1103 Haustechnik-S-Nacht Fläche LrN 85 15 70,0 58,2 -49,6 2,1 -15,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9 

1103 Haustechnik-S-Tag Fläche LrT 85 15 76,0 64,2 -49,6 2,1 -15,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 16,5 

1103 Haustechnik-S-Tag Fläche LrN 85 15 76,0 64,2 -49,6 2,1 -15,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

1104 Haustechnik-W-Nacht Fläche LrT 81 15 70,0 58,2 -49,2 2,1 -12,9 0,0 0,0 1,1 0,0 

1104 Haustechnik-W-Nacht Fläche LrN 81 15 70,0 58,2 -49,2 2,1 -12,9 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 11,2 

1104 Haustechnik-W-Tag Fläche LrT 81 15 76,0 64,2 -49,2 2,1 -12,9 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 3,6 20,8 

1104 Haustechnik-W-Tag Fläche LrN 81 15 76,0 64,2 -49,2 2,1 -12,9 0,0 0,0 1,1 0,0 

1105 Haustechnik-TG-Nacht Fläche LrT 122 15 79,0 67,2 -52,7 1,5 -14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

1105 Haustechnik-TG-Nacht Fläche LrN 122 15 79,0 67,2 -52,7 1,5 -14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,4 

1105 Haustechnik-TG-Tag Fläche LrT 122 15 85,0 73,2 -52,7 1,5 -14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 23,0 

1105 Haustechnik-TG-Tag Fläche LrN 122 15 85,0 73,2 -52,7 1,5 -14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

1201 Heizzentrale-B-Plan 2-Nacht Fläche LrT 74 15 59,0 47,2 -48,4 1,7 -10,3 -0,4 0,0 0,0 0,0 

1201 Heizzentrale-B-Plan 2-Nacht Fläche LrN 74 15 59,0 47,2 -48,4 1,7 -10,3 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 

1201 Heizzentrale-B-Plan 2-Tag Fläche LrT 74 15 64,0 52,2 -48,4 1,7 -10,3 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 10,2 

1201 Heizzentrale-B-Plan 2-Tag Fläche LrN 74 15 64,0 52,2 -48,4 1,7 -10,3 -0,4 0,0 0,0 0,0 

2001 Abwasser-Pumpwerk Punkt LrT 57 63,5 63,5 -46,1 0,9 -0,5 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 20,7 

2001 Abwasser-Pumpwerk Punkt LrN 57 63,5 63,5 -46,1 0,9 -0,5 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,1 
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Datenanhang 1:
Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2

Quell-

Nr.

Quell-

Name

Quell-

Typ

Zeitbe-

reich

Ab-

stand

m

l oder S

m,m²

Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w 

dB(A)

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

Nr. G2   Hauptstraße 10   EG   RW,T 55 dB(A)   LrT 44 dB(A)  RW,N 40 dB(A)   LrN 34 dB(A) 

1101 Haustechnik-N-Nacht Fläche LrT 86 15 70,0 58,2 -49,6 2,0 -3,9 0,0 0,0 1,3 0,0 

1101 Haustechnik-N-Nacht Fläche LrN 86 15 70,0 58,2 -49,6 2,0 -3,9 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 19,8 

1101 Haustechnik-N-Tag Fläche LrT 86 15 76,0 64,2 -49,6 2,0 -3,9 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 3,6 29,4 

1101 Haustechnik-N-Tag Fläche LrN 86 15 76,0 64,2 -49,6 2,0 -3,9 0,0 0,0 1,3 0,0 

1102 Haustechnik-O-Nacht Fläche LrT 100 15 70,0 58,2 -51,0 2,0 -11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1102 Haustechnik-O-Nacht Fläche LrN 100 15 70,0 58,2 -51,0 2,0 -11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9 

1102 Haustechnik-O-Tag Fläche LrT 100 15 76,0 64,2 -51,0 2,0 -11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 19,6 

1102 Haustechnik-O-Tag Fläche LrN 100 15 76,0 64,2 -51,0 2,0 -11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1103 Haustechnik-S-Nacht Fläche LrT 84 15 70,0 58,2 -49,5 2,0 -11,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

1103 Haustechnik-S-Nacht Fläche LrN 84 15 70,0 58,2 -49,5 2,0 -11,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,3 

1103 Haustechnik-S-Tag Fläche LrT 84 15 76,0 64,2 -49,5 2,0 -11,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 21,0 

1103 Haustechnik-S-Tag Fläche LrN 84 15 76,0 64,2 -49,5 2,0 -11,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

1104 Haustechnik-W-Nacht Fläche LrT 66 15 70,0 58,2 -47,4 2,1 -4,9 0,0 0,0 1,5 0,0 

1104 Haustechnik-W-Nacht Fläche LrN 66 15 70,0 58,2 -47,4 2,1 -4,9 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 21,3 

1104 Haustechnik-W-Tag Fläche LrT 66 15 76,0 64,2 -47,4 2,1 -4,9 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 3,6 30,9 

1104 Haustechnik-W-Tag Fläche LrN 66 15 76,0 64,2 -47,4 2,1 -4,9 0,0 0,0 1,5 0,0 

1105 Haustechnik-TG-Nacht Fläche LrT 50 15 79,0 67,2 -45,0 1,8 -1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

1105 Haustechnik-TG-Nacht Fläche LrN 50 15 79,0 67,2 -45,0 1,8 -1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,8 

1105 Haustechnik-TG-Tag Fläche LrT 50 15 85,0 73,2 -45,0 1,8 -1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 43,5 

1105 Haustechnik-TG-Tag Fläche LrN 50 15 85,0 73,2 -45,0 1,8 -1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

1201 Heizzentrale-B-Plan 2-Nacht Fläche LrT 141 15 59,0 47,2 -54,0 1,8 -23,2 -1,0 0,0 0,0 0,0 

1201 Heizzentrale-B-Plan 2-Nacht Fläche LrN 141 15 59,0 47,2 -54,0 1,8 -23,2 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -17,3

1201 Heizzentrale-B-Plan 2-Tag Fläche LrT 141 15 64,0 52,2 -54,0 1,8 -23,2 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 -8,6

1201 Heizzentrale-B-Plan 2-Tag Fläche LrN 141 15 64,0 52,2 -54,0 1,8 -23,2 -1,0 0,0 0,0 0,0 

2001 Abwasser-Pumpwerk Punkt LrT 65 63,5 63,5 -47,2 0,9 -0,2 -0,7 0,0 1,6 0,0 0,0 3,6 21,5 

2001 Abwasser-Pumpwerk Punkt LrN 65 63,5 63,5 -47,2 0,9 -0,2 -0,7 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 17,9 
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Datenanhang 1:
Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2

Quell-

Nr.

Quell-

Name

Quell-

Typ

Zeitbe-

reich

Ab-

stand

m

l oder S

m,m²

Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w 

dB(A)

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

Nr. G3   Lindenstraße 6   EG   RW,T 55 dB(A)   LrT 49 dB(A)  RW,N 40 dB(A)   LrN 40 dB(A) 

1101 Haustechnik-N-Nacht Fläche LrT 76 15 70,0 58,2 -48,6 2,1 -17,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

1101 Haustechnik-N-Nacht Fläche LrN 76 15 70,0 58,2 -48,6 2,1 -17,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 

1101 Haustechnik-N-Tag Fläche LrT 76 15 76,0 64,2 -48,6 2,1 -17,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 15,8 

1101 Haustechnik-N-Tag Fläche LrN 76 15 76,0 64,2 -48,6 2,1 -17,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

1102 Haustechnik-O-Nacht Fläche LrT 73 15 70,0 58,2 -48,3 2,1 -12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

1102 Haustechnik-O-Nacht Fläche LrN 73 15 70,0 58,2 -48,3 2,1 -12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 

1102 Haustechnik-O-Tag Fläche LrT 73 15 76,0 64,2 -48,3 2,1 -12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 20,6 

1102 Haustechnik-O-Tag Fläche LrN 73 15 76,0 64,2 -48,3 2,1 -12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

1103 Haustechnik-S-Nacht Fläche LrT 42 15 70,0 58,2 -43,6 2,2 -10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1103 Haustechnik-S-Nacht Fläche LrN 42 15 70,0 58,2 -43,6 2,2 -10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,6 

1103 Haustechnik-S-Tag Fläche LrT 42 15 76,0 64,2 -43,6 2,2 -10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 28,2 

1103 Haustechnik-S-Tag Fläche LrN 42 15 76,0 64,2 -43,6 2,2 -10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1104 Haustechnik-W-Nacht Fläche LrT 47 15 70,0 58,2 -44,5 2,1 -14,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

1104 Haustechnik-W-Nacht Fläche LrN 47 15 70,0 58,2 -44,5 2,1 -14,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,1 

1104 Haustechnik-W-Tag Fläche LrT 47 15 76,0 64,2 -44,5 2,1 -14,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 22,8 

1104 Haustechnik-W-Tag Fläche LrN 47 15 76,0 64,2 -44,5 2,1 -14,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

1105 Haustechnik-TG-Nacht Fläche LrT 29 15 79,0 67,2 -40,3 1,9 -1,6 0,0 0,0 0,4 0,0 

1105 Haustechnik-TG-Nacht Fläche LrN 29 15 79,0 67,2 -40,3 1,9 -1,6 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 39,5 

1105 Haustechnik-TG-Tag Fläche LrT 29 15 85,0 73,2 -40,3 1,9 -1,6 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 3,6 49,1 

1105 Haustechnik-TG-Tag Fläche LrN 29 15 85,0 73,2 -40,3 1,9 -1,6 0,0 0,0 0,4 0,0 

1201 Heizzentrale-B-Plan 2-Nacht Fläche LrT 95 15 59,0 47,2 -50,6 1,0 -23,8 -0,8 0,0 6,0 0,0 

1201 Heizzentrale-B-Plan 2-Nacht Fläche LrN 95 15 59,0 47,2 -50,6 1,0 -23,8 -0,8 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 -9,1

1201 Heizzentrale-B-Plan 2-Tag Fläche LrT 95 15 64,0 52,2 -50,6 1,0 -23,8 -0,8 0,0 6,0 0,0 0,0 3,6 -0,5

1201 Heizzentrale-B-Plan 2-Tag Fläche LrN 95 15 64,0 52,2 -50,6 1,0 -23,8 -0,8 0,0 6,0 0,0 

2001 Abwasser-Pumpwerk Punkt LrT 92 63,5 63,5 -50,3 1,3 -18,6 -0,3 0,0 9,5 0,0 0,0 3,6 8,7 

2001 Abwasser-Pumpwerk Punkt LrN 92 63,5 63,5 -50,3 1,3 -18,6 -0,3 0,0 9,5 0,0 0,0 0,0 5,1 
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Datenanhang 1:
Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2

Quell-

Nr.

Quell-

Name

Quell-

Typ

Zeitbe-

reich

Ab-

stand

m

l oder S

m,m²

Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w 

dB(A)

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

Nr. G4   Lindenstraße 6   1.OG   RW,T 55 dB(A)   LrT 44 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   LrN 34 dB(A) 

1101 Haustechnik-N-Nacht Fläche LrT 69 15 70,0 58,2 -47,8 1,9 -16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

1101 Haustechnik-N-Nacht Fläche LrN 69 15 70,0 58,2 -47,8 1,9 -16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 

1101 Haustechnik-N-Tag Fläche LrT 69 15 76,0 64,2 -47,8 1,9 -16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 17,6 

1101 Haustechnik-N-Tag Fläche LrN 69 15 76,0 64,2 -47,8 1,9 -16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

1102 Haustechnik-O-Nacht Fläche LrT 65 15 70,0 58,2 -47,3 1,9 -13,4 0,0 0,0 1,0 0,0 

1102 Haustechnik-O-Nacht Fläche LrN 65 15 70,0 58,2 -47,3 1,9 -13,4 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 12,2 

1102 Haustechnik-O-Tag Fläche LrT 65 15 76,0 64,2 -47,3 1,9 -13,4 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 3,6 21,8 

1102 Haustechnik-O-Tag Fläche LrN 65 15 76,0 64,2 -47,3 1,9 -13,4 0,0 0,0 1,0 0,0 

1103 Haustechnik-S-Nacht Fläche LrT 34 15 70,0 58,2 -41,7 2,0 -10,2 0,0 0,0 0,8 0,0 

1103 Haustechnik-S-Nacht Fläche LrN 34 15 70,0 58,2 -41,7 2,0 -10,2 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 20,9 

1103 Haustechnik-S-Tag Fläche LrT 34 15 76,0 64,2 -41,7 2,0 -10,2 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 3,6 30,6 

1103 Haustechnik-S-Tag Fläche LrN 34 15 76,0 64,2 -41,7 2,0 -10,2 0,0 0,0 0,8 0,0 

1104 Haustechnik-W-Nacht Fläche LrT 42 15 70,0 58,2 -43,4 2,0 -14,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

1104 Haustechnik-W-Nacht Fläche LrN 42 15 70,0 58,2 -43,4 2,0 -14,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,7 

1104 Haustechnik-W-Tag Fläche LrT 42 15 76,0 64,2 -43,4 2,0 -14,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 23,3 

1104 Haustechnik-W-Tag Fläche LrN 42 15 76,0 64,2 -43,4 2,0 -14,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

1105 Haustechnik-TG-Nacht Fläche LrT 33 15 79,0 67,2 -41,4 1,8 -7,5 0,0 0,0 1,9 0,0 

1105 Haustechnik-TG-Nacht Fläche LrN 33 15 79,0 67,2 -41,4 1,8 -7,5 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 33,7 

1105 Haustechnik-TG-Tag Fläche LrT 33 15 85,0 73,2 -41,4 1,8 -7,5 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 3,6 43,4 

1105 Haustechnik-TG-Tag Fläche LrN 33 15 85,0 73,2 -41,4 1,8 -7,5 0,0 0,0 1,9 0,0 

1201 Heizzentrale-B-Plan 2-Nacht Fläche LrT 87 15 59,0 47,2 -49,8 1,7 -12,6 -0,4 0,0 0,0 0,0 

1201 Heizzentrale-B-Plan 2-Nacht Fläche LrN 87 15 59,0 47,2 -49,8 1,7 -12,6 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,1

1201 Heizzentrale-B-Plan 2-Tag Fläche LrT 87 15 64,0 52,2 -49,8 1,7 -12,6 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 6,5

1201 Heizzentrale-B-Plan 2-Tag Fläche LrN 87 15 64,0 52,2 -49,8 1,7 -12,6 -0,4 0,0 0,0 0,0 

2001 Abwasser-Pumpwerk Punkt LrT 88 63,5 63,5 -49,9 0,9 -20,3 -0,4 0,0 9,7 0,0 0,0 3,6 7,2 

2001 Abwasser-Pumpwerk Punkt LrN 88 63,5 63,5 -49,9 0,9 -20,3 -0,4 0,0 9,7 0,0 0,0 0,0 3,6 
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Datenanhang 1:
Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2

Quell-

Nr.

Quell-

Name

Quell-

Typ

Zeitbe-

reich

Ab-

stand

m

l oder S

m,m²

Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w 

dB(A)

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

Nr. G5   Neubau B-Plan 2   2.OG   RW,T 55 dB(A)   LrT 40 dB(A)   RW,N 40 dB(A)  LrN 31 dB(A) 

1101 Haustechnik-N-Nacht Fläche LrT 55 15 70,0 58,2 -45,8 1,8 -11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

1101 Haustechnik-N-Nacht Fläche LrN 55 15 70,0 58,2 -45,8 1,8 -11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,1 

1101 Haustechnik-N-Tag Fläche LrT 55 15 76,0 64,2 -45,8 1,8 -11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 23,7 

1101 Haustechnik-N-Tag Fläche LrN 55 15 76,0 64,2 -45,8 1,8 -11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

1102 Haustechnik-O-Nacht Fläche LrT 35 15 70,0 58,2 -42,0 1,7 -5,3 0,0 0,0 1,2 0,0 

1102 Haustechnik-O-Nacht Fläche LrN 35 15 70,0 58,2 -42,0 1,7 -5,3 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 25,6 

1102 Haustechnik-O-Tag Fläche LrT 35 15 76,0 64,2 -42,0 1,7 -5,3 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 3,6 35,2 

1102 Haustechnik-O-Tag Fläche LrN 35 15 76,0 64,2 -42,0 1,7 -5,3 0,0 0,0 1,2 0,0 

1103 Haustechnik-S-Nacht Fläche LrT 50 15 70,0 58,2 -45,1 1,7 -4,0 0,0 0,0 1,2 0,0 

1103 Haustechnik-S-Nacht Fläche LrN 50 15 70,0 58,2 -45,1 1,7 -4,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 23,8 

1103 Haustechnik-S-Tag Fläche LrT 50 15 76,0 64,2 -45,1 1,7 -4,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 3,6 33,4 

1103 Haustechnik-S-Tag Fläche LrN 50 15 76,0 64,2 -45,1 1,7 -4,0 0,0 0,0 1,2 0,0 

1104 Haustechnik-W-Nacht Fläche LrT 66 15 70,0 58,2 -47,4 1,8 -11,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

1104 Haustechnik-W-Nacht Fläche LrN 66 15 70,0 58,2 -47,4 1,8 -11,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,9 

1104 Haustechnik-W-Tag Fläche LrT 66 15 76,0 64,2 -47,4 1,8 -11,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 22,5 

1104 Haustechnik-W-Tag Fläche LrN 66 15 76,0 64,2 -47,4 1,8 -11,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

1105 Haustechnik-TG-Nacht Fläche LrT 100 15 79,0 67,2 -51,0 1,3 -12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

1105 Haustechnik-TG-Nacht Fläche LrN 100 15 79,0 67,2 -51,0 1,3 -12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,9 

1105 Haustechnik-TG-Tag Fläche LrT 100 15 85,0 73,2 -51,0 1,3 -12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 26,6 

1105 Haustechnik-TG-Tag Fläche LrN 100 15 85,0 73,2 -51,0 1,3 -12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

1201 Heizzentrale-B-Plan 2-Nacht Fläche LrT 13 15 59,0 47,2 -33,3 2,1 -0,5 -0,2 0,0 0,1 0,0 

1201 Heizzentrale-B-Plan 2-Nacht Fläche LrN 13 15 59,0 47,2 -33,3 2,1 -0,5 -0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 27,3 

1201 Heizzentrale-B-Plan 2-Tag Fläche LrT 13 15 64,0 52,2 -33,3 2,1 -0,5 -0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 3,6 35,9 

1201 Heizzentrale-B-Plan 2-Tag Fläche LrN 13 15 64,0 52,2 -33,3 2,1 -0,5 -0,2 0,0 0,1 0,0 

2001 Abwasser-Pumpwerk Punkt LrT 92 63,5 63,5 -50,3 0,9 -22,2 -0,5 0,0 1,1 0,0 0,0 3,6 -3,9

2001 Abwasser-Pumpwerk Punkt LrN 92 63,5 63,5 -50,3 0,9 -22,2 -0,5 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 -7,5
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Datenanhang 1:
Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2

Quell-

Nr.

Quell-

Name

Quell-

Typ

Zeitbe-

reich

Ab-

stand

m

l oder S

m,m²

Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w 

dB(A)

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

Nr. G6   Neubau B-Plan 2   2.OG   RW,T 55 dB(A)   LrT 42 dB(A)   RW,N 40 dB(A)  LrN 33 dB(A) 

1101 Haustechnik-N-Nacht Fläche LrT 56 15 70,0 58,2 -45,9 1,8 -11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

1101 Haustechnik-N-Nacht Fläche LrN 56 15 70,0 58,2 -45,9 1,8 -11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,1 

1101 Haustechnik-N-Tag Fläche LrT 56 15 76,0 64,2 -45,9 1,8 -11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 23,7 

1101 Haustechnik-N-Tag Fläche LrN 56 15 76,0 64,2 -45,9 1,8 -11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

1102 Haustechnik-O-Nacht Fläche LrT 36 15 70,0 58,2 -42,2 1,7 -5,2 0,0 0,0 1,2 0,0 

1102 Haustechnik-O-Nacht Fläche LrN 36 15 70,0 58,2 -42,2 1,7 -5,2 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 25,4 

1102 Haustechnik-O-Tag Fläche LrT 36 15 76,0 64,2 -42,2 1,7 -5,2 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 3,6 35,0 

1102 Haustechnik-O-Tag Fläche LrN 36 15 76,0 64,2 -42,2 1,7 -5,2 0,0 0,0 1,2 0,0 

1103 Haustechnik-S-Nacht Fläche LrT 54 15 70,0 58,2 -45,7 1,6 -3,9 0,0 0,0 1,2 0,0 

1103 Haustechnik-S-Nacht Fläche LrN 54 15 70,0 58,2 -45,7 1,6 -3,9 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 23,2 

1103 Haustechnik-S-Tag Fläche LrT 54 15 76,0 64,2 -45,7 1,6 -3,9 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 3,6 32,8 

1103 Haustechnik-S-Tag Fläche LrN 54 15 76,0 64,2 -45,7 1,6 -3,9 0,0 0,0 1,2 0,0 

1104 Haustechnik-W-Nacht Fläche LrT 69 15 70,0 58,2 -47,8 1,8 -11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

1104 Haustechnik-W-Nacht Fläche LrN 69 15 70,0 58,2 -47,8 1,8 -11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 

1104 Haustechnik-W-Tag Fläche LrT 69 15 76,0 64,2 -47,8 1,8 -11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 22,2 

1104 Haustechnik-W-Tag Fläche LrN 69 15 76,0 64,2 -47,8 1,8 -11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

1105 Haustechnik-TG-Nacht Fläche LrT 105 15 79,0 67,2 -51,4 1,2 -12,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

1105 Haustechnik-TG-Nacht Fläche LrN 105 15 79,0 67,2 -51,4 1,2 -12,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,2 

1105 Haustechnik-TG-Tag Fläche LrT 105 15 85,0 73,2 -51,4 1,2 -12,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 25,8 

1105 Haustechnik-TG-Tag Fläche LrN 105 15 85,0 73,2 -51,4 1,2 -12,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

1201 Heizzentrale-B-Plan 2-Nacht Fläche LrT 9 15 59,0 47,2 -30,2 2,1 -0,2 -0,1 0,0 0,0 0,0 

1201 Heizzentrale-B-Plan 2-Nacht Fläche LrN 9 15 59,0 47,2 -30,2 2,1 -0,2 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,7 

1201 Heizzentrale-B-Plan 2-Tag Fläche LrT 9 15 64,0 52,2 -30,2 2,1 -0,2 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 39,3 

1201 Heizzentrale-B-Plan 2-Tag Fläche LrN 9 15 64,0 52,2 -30,2 2,1 -0,2 -0,1 0,0 0,0 0,0 

2001 Abwasser-Pumpwerk Punkt LrT 93 63,5 63,5 -50,4 0,9 -22,0 -0,4 0,0 1,0 0,0 0,0 3,6 -3,9

2001 Abwasser-Pumpwerk Punkt LrN 93 63,5 63,5 -50,4 0,9 -22,0 -0,4 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 -7,5
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Datenanhang 1:
Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2

Quell-

Nr.

Quell-

Name

Quell-

Typ

Zeitbe-

reich

Ab-

stand

m

l oder S

m,m²

Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w 

dB(A)

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

Nr. G7   Sauerstoffwerk - 4.OG   4.OG   RW,T 55 dB(A)   LrT 44 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   LrN 35 dB(A) 

1101 Haustechnik-N-Nacht Fläche LrT 28 15 70,0 58,2 -39,8 2,3 -13,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

1101 Haustechnik-N-Nacht Fläche LrN 28 15 70,0 58,2 -39,8 2,3 -13,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,4 

1101 Haustechnik-N-Tag Fläche LrT 28 15 76,0 64,2 -39,8 2,3 -13,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 29,1 

1101 Haustechnik-N-Tag Fläche LrN 28 15 76,0 64,2 -39,8 2,3 -13,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

1102 Haustechnik-O-Nacht Fläche LrT 12 15 70,0 58,2 -32,8 2,3 -6,1 0,0 0,0 0,6 0,0 

1102 Haustechnik-O-Nacht Fläche LrN 12 15 70,0 58,2 -32,8 2,3 -6,1 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 34,0 

1102 Haustechnik-O-Tag Fläche LrT 12 15 76,0 64,2 -32,8 2,3 -6,1 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 3,6 43,6 

1102 Haustechnik-O-Tag Fläche LrN 12 15 76,0 64,2 -32,8 2,3 -6,1 0,0 0,0 0,6 0,0 

1103 Haustechnik-S-Nacht Fläche LrT 44 15 70,0 58,2 -43,8 2,3 -5,5 0,0 0,0 1,5 0,0 

1103 Haustechnik-S-Nacht Fläche LrN 44 15 70,0 58,2 -43,8 2,3 -5,5 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 24,5 

1103 Haustechnik-S-Tag Fläche LrT 44 15 76,0 64,2 -43,8 2,3 -5,5 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 3,6 34,1 

1103 Haustechnik-S-Tag Fläche LrN 44 15 76,0 64,2 -43,8 2,3 -5,5 0,0 0,0 1,5 0,0 

1104 Haustechnik-W-Nacht Fläche LrT 50 15 70,0 58,2 -45,0 2,3 -12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

1104 Haustechnik-W-Nacht Fläche LrN 50 15 70,0 58,2 -45,0 2,3 -12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,6 

1104 Haustechnik-W-Tag Fläche LrT 50 15 76,0 64,2 -45,0 2,3 -12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 24,2 

1104 Haustechnik-W-Tag Fläche LrN 50 15 76,0 64,2 -45,0 2,3 -12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

1105 Haustechnik-TG-Nacht Fläche LrT 93 15 79,0 67,2 -50,4 1,8 -15,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

1105 Haustechnik-TG-Nacht Fläche LrN 93 15 79,0 67,2 -50,4 1,8 -15,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,7 

1105 Haustechnik-TG-Tag Fläche LrT 93 15 85,0 73,2 -50,4 1,8 -15,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 24,3 

1105 Haustechnik-TG-Tag Fläche LrN 93 15 85,0 73,2 -50,4 1,8 -15,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

1201 Heizzentrale-B-Plan 2-Nacht Fläche LrT 38 15 59,0 47,2 -42,5 1,7 -4,8 -0,4 0,0 0,0 0,0 

1201 Heizzentrale-B-Plan 2-Nacht Fläche LrN 38 15 59,0 47,2 -42,5 1,7 -4,8 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,9 

1201 Heizzentrale-B-Plan 2-Tag Fläche LrT 38 15 64,0 52,2 -42,5 1,7 -4,8 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 21,5 

1201 Heizzentrale-B-Plan 2-Tag Fläche LrN 38 15 64,0 52,2 -42,5 1,7 -4,8 -0,4 0,0 0,0 0,0 

2001 Abwasser-Pumpwerk Punkt LrT 66 63,5 63,5 -47,3 1,2 -21,5 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 -0,9

2001 Abwasser-Pumpwerk Punkt LrN 66 63,5 63,5 -47,3 1,2 -21,5 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,5
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Datenanhang 1:
Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2

Quell-

Nr.

Quell-

Name

Quell-

Typ

Zeitbe-

reich

Ab-

stand

m

l oder S

m,m²

Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w 

dB(A)

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

Nr. G8   Sauerstoffwerk - 4.OG   4.OG   RW,T 55 dB(A)   LrT 49 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   LrN 40 dB(A) 

1101 Haustechnik-N-Nacht Fläche LrT 5 15 70,0 58,2 -25,7 2,3 -7,9 0,0 0,0 0,4 0,0 

1101 Haustechnik-N-Nacht Fläche LrN 5 15 70,0 58,2 -25,7 2,3 -7,9 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 39,0 

1101 Haustechnik-N-Tag Fläche LrT 5 15 76,0 64,2 -25,7 2,3 -7,9 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 3,6 48,7 

1101 Haustechnik-N-Tag Fläche LrN 5 15 76,0 64,2 -25,7 2,3 -7,9 0,0 0,0 0,4 0,0 

1102 Haustechnik-O-Nacht Fläche LrT 25 15 70,0 58,2 -39,1 2,3 -13,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

1102 Haustechnik-O-Nacht Fläche LrN 25 15 70,0 58,2 -39,1 2,3 -13,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,9 

1102 Haustechnik-O-Tag Fläche LrT 25 15 76,0 64,2 -39,1 2,3 -13,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 29,5 

1102 Haustechnik-O-Tag Fläche LrN 25 15 76,0 64,2 -39,1 2,3 -13,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

1103 Haustechnik-S-Nacht Fläche LrT 41 15 70,0 58,2 -43,3 2,3 -13,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

1103 Haustechnik-S-Nacht Fläche LrN 41 15 70,0 58,2 -43,3 2,3 -13,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 

1103 Haustechnik-S-Tag Fläche LrT 41 15 76,0 64,2 -43,3 2,3 -13,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 25,6 

1103 Haustechnik-S-Tag Fläche LrN 41 15 76,0 64,2 -43,3 2,3 -13,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

1104 Haustechnik-W-Nacht Fläche LrT 33 15 70,0 58,2 -41,3 2,3 -5,6 0,0 0,0 1,1 0,0 

1104 Haustechnik-W-Nacht Fläche LrN 33 15 70,0 58,2 -41,3 2,3 -5,6 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 26,4 

1104 Haustechnik-W-Tag Fläche LrT 33 15 76,0 64,2 -41,3 2,3 -5,6 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 3,6 36,1 

1104 Haustechnik-W-Tag Fläche LrN 33 15 76,0 64,2 -41,3 2,3 -5,6 0,0 0,0 1,1 0,0 

1105 Haustechnik-TG-Nacht Fläche LrT 76 15 79,0 67,2 -48,6 1,9 -7,1 0,0 0,0 0,7 0,0 

1105 Haustechnik-TG-Nacht Fläche LrN 76 15 79,0 67,2 -48,6 1,9 -7,1 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 25,9 

1105 Haustechnik-TG-Tag Fläche LrT 76 15 85,0 73,2 -48,6 1,9 -7,1 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 3,6 35,5 

1105 Haustechnik-TG-Tag Fläche LrN 76 15 85,0 73,2 -48,6 1,9 -7,1 0,0 0,0 0,7 0,0 

1201 Heizzentrale-B-Plan 2-Nacht Fläche LrT 68 15 59,0 47,2 -47,6 1,8 -23,6 -0,5 0,0 0,0 0,0 

1201 Heizzentrale-B-Plan 2-Nacht Fläche LrN 68 15 59,0 47,2 -47,6 1,8 -23,6 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,9

1201 Heizzentrale-B-Plan 2-Tag Fläche LrT 68 15 64,0 52,2 -47,6 1,8 -23,6 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 -2,3

1201 Heizzentrale-B-Plan 2-Tag Fläche LrN 68 15 64,0 52,2 -47,6 1,8 -23,6 -0,5 0,0 0,0 0,0 

2001 Abwasser-Pumpwerk Punkt LrT 36 63,5 63,5 -42,2 1,5 -7,9 -0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 3,6 18,6 

2001 Abwasser-Pumpwerk Punkt LrN 36 63,5 63,5 -42,2 1,5 -7,9 -0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 14,9 
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Datenanhang 2:
Emissionsdaten der Schallquellen der Tiefgarage und Stellplätze der Wohnnutzungen

Legende

Quell- Nr. Objektnummer
Quell- Name Name der Schallquelle
Quell- Typ Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
Länge l, Fläche S m, m² geom. Abmessung der Quelle (Länge oder Fläche)
Li dB(A) Innenpegel, Schalldruckpegel in vorhandenen relevanten Gebäude
R'w dB bewertetes Schalldämm-Maß
Lw dB(A) Schallleistungspegel der Quelle
L'w            dB(A) geometrisch bezogener Schallleistungspegel pro m oder m², entsprechend des Typs der Quelle
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit
63 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Oktave
125 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Oktave
250 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Oktave
500 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Oktave
1 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Oktave
2 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Oktave
4 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Oktave
8 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Oktave
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Datenanhang 2:
Emissionsdaten der Schallquellen der Tiefgarage und Stellplätze der Wohnnutzungen

Quell-

Nr.

Quell-

Name

Quell-

Typ

Länge l,

Fläche S

m, m²

Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w        

dB(A)

KT

dB

63

Hz

dB(A)

125

Hz

dB(A)

250

Hz

dB(A)

500

Hz

dB(A)

1

kHz

dB(A)

2

kHz

dB(A)

4

kHz

dB(A)

8

kHz

dB(A)

1001 Pkw Fahrten Tiefgarage Linie 13 62,2 51,0 47,1 51,1 53,1 55,1 57,1 55,1 50,1 42,1

1002 Pkw Fahrten Parkplatz Linie 102 69,6 49,5 54,5 58,5 60,5 62,5 64,5 62,5 57,5 49,5

1003 Pkw Parken B-Plan 1 SO Fläche 323 67,0 41,9 51,2 58,2 57,3 59,3 61,2 59,2 57,3 51,2

1004 Pkw Parken B-Plan 1 NO Fläche 64 67,0 48,9 51,2 58,2 57,3 59,3 61,2 59,2 57,3 51,2

1005 Pkw Parken B-Plan 2 SW Fläche 355 67,0 41,5 51,2 58,2 57,3 59,3 61,2 59,2 57,3 51,2

1006 Pkw Parken B-Plan 2 NO Fläche 364 67,0 41,4 51,2 58,2 57,3 59,3 61,2 59,2 57,3 51,2
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Datenanhang 2:
Ganglinie der Schallquellen der Tiefgarage und Stellplätze der Wohnnutzungen
Schallleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit

Quell-

Nr.

Quell-

Name

06-07

Uhr

dB(A)

07-08

Uhr

dB(A)

08-09

Uhr

dB(A)

09-10

Uhr

dB(A)

10-11

Uhr

dB(A)

11-12

Uhr

dB(A)

12-13

Uhr

dB(A)

13-14

Uhr

dB(A)

14-15

Uhr

dB(A)

15-16

Uhr

dB(A)

16-17

Uhr

dB(A)

17-18

Uhr

dB(A)

18-19

Uhr

dB(A)

19-20

Uhr

dB(A)

20-21

Uhr

dB(A)

21-22

Uhr

dB(A)

lauteste

Nachtstd.

dB(A)

1001 Pkw Fahrten Tiefgarage 71,1 71,1 71,1 71,1 71,1 71,1 71,1 71,1 71,1 71,1 71,1 71,1 71,1 71,1 71,1 71,1 69,2

1002 Pkw Fahrten Parkplatz 82,8 82,8 82,8 82,8 82,8 82,8 82,8 82,8 82,8 82,8 82,8 82,8 82,8 82,8 82,8 82,8 78,6

1003 Pkw Parken B-Plan 1 SO 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 73,0

1004 Pkw Parken B-Plan 1 NO 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5 67,0

1005 Pkw Parken B-Plan 2 SW 77,3 77,3 77,3 77,3 77,3 77,3 77,3 77,3 77,3 77,3 77,3 77,3 77,3 77,3 77,3 77,3 73,0

1006 Pkw Parken B-Plan 2 NO 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 73,0
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